
BestattungsVorsorge
Sehr geehrter Herr Mustermann,

sorgen Sie mit der BestattungsVorsorge heute schon vor und nehmen Sie Ihren Angehörigen im
Todesfall die finanziellen Belastungen ab. Mit der DIREKTE LEBEN Versicherung AG setzen Sie dabei
auf einen starken, verlässlichen und kompetenten Partner.

Auf den folgenden Seiten können Sie Ihr individuell zusammengestelltes Vorsorgeangebot einsehen.
Für Fragen steht Ihnen Ihr persönlicher und kompetenter Berater gerne zur Verfügung.

Ihr persönlicher Berater:

best advice
Henry-Ford-Straße 1
50735 Köln



Inhalt Ihrer Vertragsunterlagen

Die Vertragsunterlagen bestehen aus folgenden Bestandteilen:

• Produktinformationsblatt

• zur BestattungsVorsorge (VM15-201801)

• Verbraucherinformation (VM15-201801)

• Werteübersicht

• Versicherungsbedingungen

• für die Sterbegeldversicherung nach Tarif 15 "BestattungsVorsorge" (VM15-201801)

• Besondere Bedingungen für die Tarifgruppe Kollektiv (TMKL-201606)

• Steuermerkblatt

• zur Sterbegeldversicherung (VM15-201801)

• Datenschutzhinweise

• Antrag
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Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über Ihre Versicherung geben. Diese
Informationen sind nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und
den Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsunterlagen sorgfältig durch.

1 Um welche Versicherungsart handelt es sich?

Es handelt sich um eine Sterbegeldversicherung nach Tarif 15. Sie dient der finanziellen Absicherung der Begünstigten beim Tod
der versicherten Person. Grundlagen sind die geltenden Allgemeinen Bedingungen für die Sterbegeldversicherung, die geltenden
Besonderen Bedingungen sowie im Antrag getroffene Vereinbarungen.

Die DIREKTE LEBEN Versicherung AG gehört zur Stuttgarter Versicherungsgruppe, an deren Konzernspitze mit der Stuttgarter
Lebensversicherung a.G. ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit steht.

2 Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?

Versichert ist Herr Max Mustermann, geb. am 01.01.1965

Kapitalzahlung im Todesfall

Wenn die versicherte Person in den ersten 18 Monaten ab dem Versicherungsbeginn (Aufbauzeit) stirbt, zahlen wir folgende
Leistung:

vom 01.08.2018 bis 30.04.2019 eingezahlte unverzinste Beiträge
vom 01.05.2019 bis 31.07.2019 1.875,00 EUR
vom 01.08.2019 bis 31.10.2019 3.750,00 EUR
vom 01.11.2019 bis 31.01.2020 5.625,00 EUR

Stirbt die versicherte Person nach Ablauf der Aufbauzeit, zahlen wir folgende Leistung:

ab dem 01.02.2020 7.500,00 EUR

Stirbt die versicherte Person durch einen Unfall, zahlen wir bereits ab Versicherungsbeginn die volle Versicherungssumme in Höhe
von 7.500,00 EUR aus.

Hinzu kommen noch Leistungen aus der Überschussbeteiligung, die nicht garantiert sind.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Bedingungen unter "Welche Leistungen
erbringen wir?" und "Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?" nach.

3 Wie hoch ist Ihr Beitrag und wann müssen Sie ihn bezahlen?
Welche Kosten sind in Ihren Beitrag einkalkuliert und welche können zusätzlich entstehen?
Was passiert, wenn Sie Ihren Beitrag nicht oder verspätet bezahlen?

Der Beitrag beträgt monatlich
Er ist erstmals zum 01.08.2018 und letztmalig zum 01.07.2049 zu zahlen.

31,95 EUR

Die Beiträge sind jeweils zum Beginn des Beitragszahlungsabschnitts fällig.

Ihre Versicherung wird im Rahmen eines Kollektivvertrags geführt. Entfallen die Voraussetzungen für die Vergünstigung nach dem
Kollektivvertrag, z.B. bei Ausscheiden der versicherten Person aus dem Kollektiv, wird die Versicherung zur nächsten
Beitragsfälligkeit auf die jeweils gültige Einzelversicherung umgestellt. Dadurch erhöht sich bei gleichbleibender
Versicherungsleistung der Beitrag der Versicherung.

Durch den Abschluss Ihres Versicherungsvertrags entstehen Kosten, z.B. für Beratung, Antragsprüfung und Erstellen des
Versicherungsscheins. Diese Abschluss- und Vertriebskosten sind bereits in Ihrem Beitrag eingerechnet und werden diesem
entnommen. Auch für die Verwaltung Ihres Versicherungsvertrags und für die Beratung während der Laufzeit des Vertrags
entstehen Kosten. Diese übrigen Kosten sind bereits in Ihrem Beitrag eingerechnet. Sie werden dem Beitrag und nach Ablauf der
Beitragszahlungsdauer dem Deckungskapital entnommen.

Abschluss- und Vertriebskosten

gesamt
Diese Kosten werden den Beiträgen der ersten fünf Jahre, höchstens jedoch für die Zeit,
in der Sie Beiträge zahlen, entnommen.

156,82 EUR

Übrige Kosten während der
Versicherungsdauer

gesamt davon Verwaltungskosten

jährlich während der Beitragszahlungsdauer 38,84 EUR 31,17 EUR

jährlich nach Ablauf der Beitragszahlungsdauer 14,26 EUR 14,26 EUR
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für Herrn Max Mustermann



Die Auswirkungen der Kosten auf die Wertentwicklung Ihrer Sterbegeldversicherung stellen wir Ihnen mit Hilfe der Effektivkosten
dar. Sie geben an, um wie viel sich die jährliche Wertentwicklung durch Berücksichtigung der Kosten reduziert. Dabei haben wir
beispielhaft eine Laufzeit des Vertrags von 31 Jahren unterstellt. Die Beitragsteile, die zur Finanzierung einer Risikoabsicherung
verwendet werden, stellen keine Kosten dar. Diese Beitragsteile und deren Überschussanteile werden daher bei der Berechnung
der Effektivkosten nicht berücksichtigt, obwohl sie die jährliche Wertentwicklung verringern.

In den nachfolgend ausgewiesenen Effektivkosten wurde beispielhaft die für das Jahr 2018 festgesetzte Überschussbeteiligung -
dies sind die Überschussanteile und die Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven - unterstellt.

Effektivkosten

jährliche Wertentwicklung
(vor Berücksichtigung der Kosten)

Effektivkosten jährliche Wertentwicklung
(nach Berücksichtigung der Kosten)

3,10 % 0,79 % 2,31 %

Die jährliche Wertentwicklung nach Berücksichtigung der Kosten ergibt sich als Differenz aus der jährlichen Wertentwicklung vor
Berücksichtigung der Kosten und den Effektivkosten.

Alle dargestellten Kosten gelten für den vereinbarten Beitrag. Durch künftige Änderungen können sich die dargestellten Kosten
erhöhen oder verringern.

Welche Gebühren aus von Ihnen veranlassten Gründen fällig werden und wie hoch diese sind, finden Sie in den Allgemeinen
Bedingungen unter "Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?" in Verbindung mit den Gebührenbestimmungen.

Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Abschluss des Vertrags zahlen, jedoch nicht vor dem Versicherungsbeginn
01.08.2018. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) sind zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu zahlen. Falls Sie mit uns die
Einziehung des Beitrags von Ihrem Konto vereinbaren, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.

Wenn Sie den ersten Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir - solange die Zahlung nicht erfolgt ist - vom Vertrag
zurücktreten. Im Versicherungsfall sind wir außerdem leistungsfrei. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern
wir Sie auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen zu zahlen. Tritt nach Fristablauf der
Versicherungsfall ein und sind Sie zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung des Beitrags in Verzug, entfällt oder vermindert sich Ihr
Versicherungsschutz.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Bedingungen unter "Was müssen Sie bei
der Beitragszahlung beachten?" und "Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?" nach.

4 Welche Leistungen sind ausgeschlossen?

Bei Tod der versicherten Person kann unsere Leistungspflicht in wenigen besonderen Fällen z. B. bei kriegerischen Ereignissen
oder bei vorsätzlicher Selbsttötung in den ersten drei Jahren ab Beginn der Versicherung eingeschränkt sein. Auch bei Unfalltod in
den ersten 18 Monaten ab dem Versicherungsbeginn kann unsere Leistungspflicht eingeschränkt sein, z. B. bei einem Unfall, der
der versicherten Person dadurch zustößt, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder verursacht.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Bedingungen unter "Was gilt bei Polizei-
oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/ -Stoffen?", "Was gilt bei Selbsttötung der
versicherten Person?" und "In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz bei Unfalltod in der Aufbauzeit ausgeschlossen?" nach.

5 Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit zu beachten und welche Folgen können
Verletzungen dieser Pflichten haben?

Sollte sich Ihre Postanschrift, Ihre Bankverbindung oder Ihr Name ändern, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit. Dasselbe gilt
für Informationen, die für die Beurteilung der steuerlichen Ansässigkeit maßgebend sind. Fehlende Informationen können den
reibungslosen Vertragsablauf beeinträchtigen.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Bedingungen unter "Was gilt bei Änderung
Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?" und "Welche weiteren Mitteilungs- und Auskunftspflichten haben Sie?" nach.

6 Welche Pflichten haben Sie bei Eintritt des Versicherungsfalls und welche Folgen können Verletzungen
dieser Pflichten haben?

Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, können wir verlangen, dass uns der Versicherungsschein vorgelegt wird.
Außerdem benötigen wir die Sterbeurkunde und in den ersten drei Versicherungsjahren ein ärztliches oder amtliches Zeugnis über
die Todesursache. Stirbt die versicherte Person durch einen Unfall in den ersten 18 Monaten ab dem Versicherungsbeginn, sind
zusätzlich Nachweise über den Unfall einzureichen. Solange diese Verpflichtungen nicht erfüllt werden, kann keine Auszahlung
von Leistungen erfolgen.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Bedingungen unter "Was ist zu beachten,
wenn eine Geldleistung verlangt wird?" nach.
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7 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag mit uns abgeschlossen haben und wenn Sie den ersten Beitrag gezahlt
haben. Versicherungsschutz besteht jedoch frühestens am 01.08.2018 und endet mit dem Tod der versicherten Person.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Bedingungen unter "Wann beginnt Ihr
Versicherungsschutz?" nach.

8 Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?

Sie können die Versicherung jederzeit zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Sie erhalten dann die Leistung
bei Kündigung, die in der Anfangszeit Ihrer Versicherung noch gering ist. Die Kündigung der Versicherung ist deshalb mit
Nachteilen verbunden. Weitere Einzelheiten zu den garantierten Leistungen bei Kündigung können Sie der Garantiewertetabelle
entnehmen.

Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie dazu bitte in den Allgemeinen Bedingungen unter "Wann können Sie Ihren
Vertrag kündigen und welche Leistung erbringen wir?" nach.
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Verbraucherinformation
(VM15-201801)

Die Informationen nach § 7 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Verbindung mit § 1 und § 2 der
Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) sind in dieser
Verbraucherinformation, im Produktinformationsblatt, in der Werteübersicht, in den Versicherungs-
bedingungen und im Steuermerkblatt enthalten.

Informationen zum Versicherer

Name, Anschrift, Rechtsform, Sitz und Registergericht des Versicherers
Ihr Vertragspartner ist die DIREKTE LEBEN Versicherung AG mit Sitz in 70197 Stuttgart, Rotebühlstr. 120,
Bundesrepublik Deutschland.
Die DIREKTE LEBEN Versicherung AG besteht in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft (Sitz und Regis-
tergericht: Stuttgart, HRB 731431).

Vertretung
Die DIREKTE LEBEN Versicherung AG wird vertreten durch den Vorstand Frank Karsten (Vorsitzender),
Dr. Wolfgang Fischer, Ralf Berndt und Dr. Guido Bader.

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Die DIREKTE LEBEN Versicherung AG betreibt das Lebensversicherungsgeschäft.

Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche der Versicherten (Sicherungsfonds)
Die DIREKTE LEBEN Versicherung AG gehört einem gesetzlichen Sicherungsfonds an, der bei der Protek-
tor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstr. 43 G, 10117 Berlin, www.protektor-ag.de besteht. Aufgabe des Si-
cherungsfonds ist der Schutz der Ansprüche der Versicherungsnehmer, der versicherten Personen, Bezugs-
berechtigten und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag begünstigter Personen. Bei drohender Insolvenz
oder Zahlungsunfähigkeit wird die Aufsichtsbehörde die Verträge des betroffenen Versicherungsunterneh-
mens auf den Sicherungsfonds übertragen, sofern andere Maßnahmen nicht ausreichen. Der Sicherungs-
fonds sorgt dann für die Weiterführung der übertragenen Verträge.

Informationen zur angebotenen Leistung

Die für das Versicherungsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen einschließ-
lich der Tarifbestimmungen
Welche Versicherungsbedingungen für Ihre Versicherung gelten, können Sie der Auflistung, die den jeweili-
gen Versicherungsbedingungen vorangestellt ist, entnehmen.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fäl-
ligkeit der Leistung des Versicherers
Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit unserer Leistungen finden Sie in der Werteübersicht unter dem
Abschnitt Vertragsdaten und in den Allgemeinen Bedingungen unter "Welche Leistungen erbringen wir?" und
"Was ist zu beachten, wenn eine Geldleistung verlangt wird?". Nach zu Stande kommen des Vertrags kön-
nen Sie die Angaben Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Gesamtpreis (Beitrag) der Versicherung
Angaben über die Beitragshöhe der Versicherung finden Sie in der Werteübersicht unter dem Abschnitt Ver-
tragsdaten. Nach zu Stande kommen des Vertrags können Sie die Beitragshöhe Ihrem Versicherungsschein
entnehmen.

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise des Bei-
trags
Angaben hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung Ihres Beitrags finden Sie in den Allgemeinen Bedingun-
gen unter "Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?". Die Zahlungsweise Ihres Beitrags können
Sie der Werteübersicht unter dem Abschnitt Vertragsdaten entnehmen. Nach zu Stande kommen des Ver-
trags finden Sie die Angaben zur Zahlungsweise in Ihrem Versicherungsschein.

Bei Vereinbarung von jährlicher, halbjährlicher oder vierteljährlicher Zahlungsweise ist der Beitrag umgerech-
net auf den Monat geringer als bei monatlicher Zahlungsweise.
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Informationen zum Vertrag

Zu Stande kommen des Vertrags
Antragsstellung
Stellen Sie einen Antrag kommt Ihr Vertrag zu Stande, wenn wir die Annahme Ihres Antrags, in der Regel
durch Aushändigung des Versicherungsscheins, erklärt haben.

Angebotsanforderung
Fordern Sie ein Angebot an (Versicherungsanfrage), erhalten Sie von uns ein Angebot. Mit dem Angebot
nennen wir Ihnen auch die Frist, wie lange wir uns an das Angebot gebunden halten. Ihr Vertrag kommt zu
Stande, wenn Sie das Angebot annehmen und die Annahmeerklärung bei uns eingegangen ist. Nach zu
Stande kommen des Vertrags erhalten Sie den Versicherungsschein.

Angaben zum Versicherungsbeginn finden Sie in der Werteübersicht unter dem Abschnitt Vertragsdaten.
Nach zu Stande kommen des Vertrags finden Sie den Versicherungsbeginn in Ihrem Versicherungsschein.
Angaben zum Beginn des Versicherungsschutzes können Sie den Allgemeinen Bedingungen unter "Wann
beginnt Ihr Versicherungsschutz?" entnehmen.

Widerrufsrecht und -folgen
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach
§ 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informati-
onspflichtenverordnung und die Widerrufsbelehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: DIREKTE
LEBEN Versicherung AG, Rotebühlstr. 120, 70197 Stuttgart.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang
des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe
von:

1/30 des Monatsbeitrags pro Tag bzw.
1/90 des Vierteljahresbeitrags pro Tag bzw.
1/180 des Halbjahresbeitrags pro Tag bzw.
1/360 des Jahresbeitrags pro Tag bzw.
0,00 € beim Einmalbeitrag

Den Rückkaufswert einschließlich der Überschussanteile nach § 169 des Versicherungsvertragsgesetzes
zahlen wir Ihnen aus. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen
(z. B. Zinsen) herauszugeben sind. Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgeset-
zes wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag
nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufe-
nen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer
Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart
noch verlangt werden.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch
von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Laufzeit Ihres Vertrags
Angaben über die Laufzeit Ihres Vertrags finden Sie in der Werteübersicht unter dem Abschnitt Vertragsda-
ten. Nach zu Stande kommen des Vertrags können Sie die Laufzeit Ihres Vertrags Ihrem Versicherungs-
schein entnehmen.

Beendigung des Vertrags, insbesondere vertragliche Kündigungsbedingungen
Die vertraglichen Kündigungsbedingungen finden Sie in den Allgemeinen Bedingungen unter "Wann können
Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Leistung erbringen wir?".
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Angabe des anwendbaren Rechts
Auf Ihren Vertrag findet sowohl bei der Vertragsanbahnung als auch nach Abschluss des Versicherungsver-
trags das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Zuständiges Gericht
Angaben zum Gerichtsstand finden Sie in den Allgemeinen Bedingungen unter "Wo ist der Gerichtsstand?".

Vertragssprache für Ihren Versicherungsvertrag
Die Vertragsunterlagen erhalten Sie in deutscher Sprache. Auch die Kommunikation während der Vertrags-
laufzeit erfolgt in deutscher Sprache.

Informationen zum Rechtsweg

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Versicherungsvertrag haben oder eine Beratung wünschen, stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung. Sollten Sie einmal Grund zur Beschwerde haben, bitten wir Sie, diese zunächst an uns
zu richten. Den Ablauf des Beschwerdeverfahrens können Sie auf unserer Homepage www.direkte-leben.de
oder in unserem "Merkblatt Beschwerdeverfahren", das Sie bei uns anfordern können, nachlesen.

Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfs-/Streitbeilegungsmöglichkeiten
Die DIREKTE LEBEN Versicherung AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V., Leipziger
Str. 121, 10117 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de. Sie können damit zusätzlich formlos das für Sie
kostenlose, außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren in Anspruch nehmen. Ihre Möglichkeit den Rechts-
weg zu bestreiten, bleibt durch die Inanspruchnahme des außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren un-
berührt.

Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Sie können sich jedoch auch kostenlos und formlos an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, wenden. Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht handelt es sich um die zuständige Aufsichtsbehörde.

Spezielle Informationen zur Lebensversicherung

In den Beitrag einkalkulierte Kosten
Angaben über die Höhe der in den Beitrag einkalkulierten Kosten finden Sie im Produktinformationsblatt.

Sonstige mögliche Kosten (Gebühren)
Welche Gebühren aus von Ihnen veranlassten Gründen fällig werden und wie hoch diese sind, finden Sie in
den Allgemeinen Bedingungen unter "Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?" in Verbin-
dung mit den Gebührenbestimmungen.

Überschussermittlung und Überschussbeteiligung
Angaben zur Überschussermittlung und Überschussbeteiligung finden Sie in den Allgemeinen Bedingungen
unter "Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?".

Rückkaufswerte
Die Grundsätze für die Ermittlung der Rückkaufswerte finden Sie in den Allgemeinen Bedingungen unter
"Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Leistung erbringen wir?". Weitere Erläuterungen kön-
nen Sie dem Anhang zu den Allgemeinen Bedingungen zum Abzug bei Kündigung entnehmen.

Beitragsfreie Versicherungssummen (bei laufender Beitragszahlung)
Die Grundsätze für die Ermittlung der beitragsfreien Versicherungssummen und den Mindestbetrag für die
Beitragsfreistellung finden Sie in den Allgemeinen Bedingungen unter "Wann können Sie Ihren Vertrag bei-
tragsfrei stellen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?".

Garantierte Rückkaufswerte und beitragsfreie Versicherungssummen
Eine Übersicht über die Höhe der garantierten Rückkaufswerte und der garantierten beitragsfreien Versiche-
rungssummen Ihrer Versicherung finden Sie in der Werteübersicht unter dem Abschnitt Garantiewertetabel-
le. Nach zu Stande kommen des Vertrags finden Sie die garantierten Rückkaufswerte und die garantierten
beitragsfreien Versicherungssummen Ihrer Versicherung in der dem Versicherungsschein beigefügten Ga-
rantiewertetabelle.
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Steuerregelung
Angaben über die bei Abschluss Ihres Versicherungsvertrags geltenden Steuerregelungen finden Sie im
Steuermerkblatt.

Effektivkosten
Die Auswirkungen der Kosten auf die Wertentwicklung Ihres Vertrags stellen wir Ihnen mit Hilfe der Effektiv-
kosten dar. Diese können Sie dem Produktinformationsblatt entnehmen.
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Vertragsdaten

Basis des Vorschlags BestattungsVorsorge (Tarif 15 - Tarifgeneration 2017)

Versicherte Person Herr Max Mustermann Geburtsdatum: 01.01.1965

Leistung im Todesfall während der Aufbauzeit:
• vom 01.08.2018 bis 30.04.2019

eingezahlte unverzinste
Beiträge

• vom 01.05.2019 bis 31.07.2019 1.875,00 EUR
• vom 01.08.2019 bis 31.10.2019 3.750,00 EUR
• vom 01.11.2019 bis 31.01.2020 5.625,00 EUR

nach Ablauf der Aufbauzeit ab dem 01.02.2020
oder bei Unfalltod: 7.500,00 EUR

Beitrag Monatlicher Beitrag 31,95 EUR

Vergünstigung im Rahmen der Tarifgruppe KG5 Kollektiv

Laufzeiten Versicherungsbeginn 01.08.2018

• Versicherungsdauer bis zum Tod der versicherten Person
• Beitragszahlungsdauer (bis 31.07.2049) 31 Jahre, 0 Monate
• Aufbauzeit (bis 30.04.2019) 18 Monate

Garantiewertetabelle (in EUR)

In den nachfolgenden Tabellen stellen wir für Sie die garantierten Leistungen bei Kündigung und bei vollständiger
Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung dar. Bei Kündigung erfolgt ein Abzug. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den
Allgemeinen Bedingungen.
Die in den Tabellen genannten Werte gelten nur unter der Annahme, dass die Beiträge bis zum genannten Termin, längstens
jedoch bis zum Ende der Beitragszahlungsdauer gezahlt werden.
Die garantierten Leistungen erhöhen sich um die Leistungen aus der Überschussbeteiligung.

Leistung bei Kündigung

Bei Kündigung erhalten Sie den Auszahlungsbetrag. Dieser ergibt sich aus dem Rückkaufswert vermindert um den Abzug.

Datum Rückkaufswert Abzug Auszahlungsbetrag

31.07.2019 309,15 130,91 178,23
31.07.2020 551,19 155,12 396,07
31.07.2021 781,16 178,12 603,04
31.07.2022 1.018,95 201,89 817,05
31.07.2023 1.265,88 226,59 1.039,29

31.07.2024 1.542,66 254,27 1.288,39
31.07.2025 1.818,03 281,80 1.536,23
31.07.2026 2.091,50 309,15 1.782,35
31.07.2027 2.362,26 336,23 2.026,03
31.07.2028 2.629,21 362,92 2.266,29

31.07.2029 2.891,06 389,11 2.501,95
31.07.2030 3.146,50 414,65 2.731,85
31.07.2031 3.394,60 439,46 2.955,14
31.07.2032 3.634,68 463,47 3.171,21
31.07.2033 3.866,44 486,64 3.379,79

31.07.2034 4.089,99 509,00 3.580,99
31.07.2035 4.305,76 523,40 3.782,36
31.07.2036 4.514,51 521,35 3.993,16
31.07.2037 4.717,77 516,74 4.201,03
31.07.2038 4.916,42 509,70 4.406,72

31.07.2039 5.112,50 500,48 4.612,02
31.07.2040 5.306,80 489,17 4.817,63
31.07.2041 5.500,12 475,84 5.024,28
31.07.2042 5.693,33 460,58 5.232,75
31.07.2043 5.887,71 443,45 5.444,26

31.07.2044 6.085,43 0,00 6.085,43
31.07.2045 6.290,07 0,00 6.290,07
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Datum Rückkaufswert Abzug Auszahlungsbetrag

31.07.2046 6.507,45 0,00 6.507,45
31.07.2047 6.746,81 0,00 6.746,81
31.07.2048 7.022,81 0,00 7.022,81

31.07.2049 7.358,97 0,00 7.358,97
31.07.2050 7.372,20 0,00 7.372,20
31.07.2051 7.384,46 0,00 7.384,46
31.07.2052 7.395,73 0,00 7.395,73
31.07.2053 7.406,06 0,00 7.406,06

31.07.2054 7.415,47 0,00 7.415,47
31.07.2055 7.424,01 0,00 7.424,01
31.07.2056 7.431,71 0,00 7.431,71
31.07.2057 7.438,59 0,00 7.438,59
31.07.2058 7.444,79 0,00 7.444,79

31.07.2059 7.450,48 0,00 7.450,48
31.07.2060 7.455,74 0,00 7.455,74
31.07.2061 7.460,66 0,00 7.460,66
31.07.2062 7.465,31 0,00 7.465,31
31.07.2063 7.469,73 0,00 7.469,73

31.07.2064 7.474,01 0,00 7.474,01
31.07.2065 7.478,22 0,00 7.478,22
31.07.2066 7.482,50 0,00 7.482,50
31.07.2067 7.487,12 0,00 7.487,12
31.07.2068 7.492,99 0,00 7.492,99

31.07.2069 7.508,67 0,00 7.508,67

Wir sind nach § 169 Absatz (6) VVG berechtigt, die garantierte Leistung bei Kündigung angemessen herabzusetzen, soweit dies
erforderlich ist, um eine Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer, insbesondere durch eine Gefährdung der dauernden
Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabsetzung ist jeweils
auf ein Jahr befristet.

Leistung bei vollständiger Beitragsfreistellung

Bei Beitragsfreistellung wandelt sich Ihre Versicherung in eine beitragsfreie Versicherung um. Ein Abzug erfolgt hierbei nicht.

Datum
Beitragsfreie

Summe

31.07.2019 0,00
31.07.2020 0,00
31.07.2021 0,00
31.07.2022 0,00
31.07.2023 0,00

31.07.2024 0,00
31.07.2025 0,00
31.07.2026 0,00
31.07.2027 0,00
31.07.2028 2.624,48

31.07.2029 2.885,34
31.07.2030 3.139,06
31.07.2031 3.384,74
31.07.2032 3.621,77
31.07.2033 3.849,96

31.07.2034 4.069,54
31.07.2035 4.281,10
31.07.2036 4.485,52
31.07.2037 4.684,51
31.07.2038 4.879,07

31.07.2039 5.071,39
31.07.2040 5.262,31
31.07.2041 5.452,65
31.07.2042 5.643,31
31.07.2043 5.835,59

31.07.2044 6.031,67
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Datum
Beitragsfreie

Summe

31.07.2045 6.235,19
31.07.2046 6.452,07
31.07.2047 6.691,69
31.07.2048 6.968,92

Bewertungsreserven

Die Bewertungsstichtage für die Ermittlung der Höhe der Bewertungsreserven werden jedes Jahr vom Vorstand unseres
Unternehmens festgelegt und im Geschäftsbericht veröffentlicht. Derzeit gilt folgende Festlegung: Für die Auszahlung sind die
Bewertungsreserven zum Ende des Vormonats maßgeblich. Bei Auszahlungen zum 31.01. eines Jahres wird der 12.01. als
Bewertungsstichtag verwendet.
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Versicherungsbedingungen
für die Sterbegeldversicherung

(VM15-201801)

Es gelten die

- Allgemeinen Bedingungen für die Sterbegeldversicherung

- Bei Vereinbarung des Zuwachsprogramms:
Besonderen Bedingungen für die Sterbegeldversicherung mit planmäßiger Erhöhung der
Beiträge und Leistungen ohne Gesundheitsprüfung (Zuwachsprogramm)
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Allgemeine Bedingungen
für die Sterbegeldversicherung

Inhaltsverzeichnis

Einleitung
Erläuterung der verwendeten Fachbegriffe

Versicherungsschutz und Leistungen
§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

Überschussbeteiligung
§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

Beginn des Versicherungsschutzes
§ 3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ausschlüsse
§ 4 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-Stoffen?
§ 5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Person?
§ 6 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz bei Unfalltod ausgeschlossen?

Beitragszahlung, Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten
§ 7 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
§ 8 Wie können Sie Zahlungsschwierigkeiten überbrücken?
§ 9 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Kündigung und Beitragsfreistellung
§ 10 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und welche Leistung erbringen wir? 
§ 11 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistungen?

Vorauszahlung und Teilzahlung
§ 12 Können Sie eine Vorauszahlung (Policendarlehen) oder eine Teilzahlung erhalten?

Kosten für den Versicherungsschutz
§ 13 Wie werden die Kosten Ihres Vertrags verrechnet?
§ 14 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung?

Sonstige Regelungen, Leistungsempfänger
§ 15 Was ist zu beachten, wenn eine Geldleistung verlangt wird?
§ 16 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?
§ 17 Wer erhält die Leistung?
§ 18 Wie können Sie den Wert Ihrer Versicherung erfahren?
§ 19 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und Ihres Namens?
§ 20 Welche weiteren Mitteilungs- und Auskunftspflichten haben Sie?

Anwendbares Recht, Gerichtsstand
§ 21 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung?
§ 22 Wo ist der Gerichtsstand?

Änderung von Bestimmungen
§ 23 Wann können Bestimmungen für Ihren Vertrag geändert werden?

Anhänge
Erläuterungen und Hinweise zur Überschussbeteiligung
Anhang zu den Allgemeinen Bedingungen zum Abzug bei Kündigung Ihrer Versicherung
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Erläuterung der verwendeten Fachbegriffe

Um Ihnen das Lesen der Allgemeinen und Besonderen Bedingungen zu erleichtern, erläutern wir Ihnen zunächst die
wichtigsten Begriffe. Diese sind im Bedingungstext mit einem Y gekennzeichnet.

Diese Erläuterung ist nicht abschließend. Für den Vertragsinhalt sind nur die Versicherungsbedingungen maßgeblich.

Arithmetisches Mittel

Das arithmetische Mittel von 2 Werten ist die Hälfte der
Summe der beiden Werte.

Aufbauzeit

Aufbauzeit ist der Zeitraum zu Beginn Ihres Vertrags, in
dem nicht die volle Versicherungsleistung gezahlt wird.

Laufende Beitragszahlung

Bei laufender Beitragszahlung erfolgt die Zahlung der
Beiträge zu Ihrem Vertrag je nach Vereinbarung monat-
lich, viertel-, halbjährlich oder jährlich.

Beitragszahlungsdauer

Beitragszahlungsdauer ist der Zeitraum, für den Beiträge
zu zahlen sind.

Bewertungsreserven

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapital-
anlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewer-
tungsreserven sorgen für Sicherheit und dienen dazu,
kurzfristige Ausschläge an den Kapitalmärkten aus-
zugleichen.

Bezugsberechtigter

Bezugsberechtigter ist die vom Versicherungsnehmer in
Textform benannte Person, die die Leistung erhalten
soll. Grundsätzlich kann jede beliebige Person benannt
werden.

Das Bezugsrecht wird normalerweise widerruflich einge-
räumt, das heißt, der Versicherungsnehmer kann die Be-
zugsberechtigung jederzeit widerrufen und eine andere
Person einsetzen. Falls das Bezugsrecht unwiderruflich
eingeräumt wird, erwirbt der unwiderruflich Bezugsbe-
rechtigte einen sofort wirksamen Rechtsanspruch auf die
fällige Versicherungsleistung, der allerdings erst mit Ein-
tritt des Versicherungsfalls realisiert werden kann. Die
Gestaltungsrechte bleiben weiterhin beim Versiche-
rungsnehmer. Sie sind nur insoweit eingeschränkt, als
der Versicherungsnehmer das Recht des unwiderruflich
Bezugsberechtigten nicht einseitig entziehen kann.

Deckungskapital

Das Deckungskapital bilden wir, damit wir zu jedem Zeit-
punkt die Verpflichtungen aus Ihrem Versicherungsver-
trag erfüllen können. Das Deckungskapital wird nach an-
erkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den
Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation berech-
net.

Einmalbeitrag

Den Einmalbeitrag müssen Sie in einem einzigen Betrag
entrichten.

Rechnungsgrundlagen

Rechnungsgrundlagen sind die Grundlagen für die Kal-
kulation Ihres Vertrags. Diese sind in der Regel die An-
nahmen zur Entwicklung der versicherten Risiken, der
Zinsen und der Kosten.

Die garantierten Leistungen werden nach versicherungs-
mathematischen Grundlagen kalkuliert. Wir haben eine
unternehmenseigene Sterbetafel verwendet, die auf der
Sterbetafel DAV 2008 T basiert.

Rechnungszins

Der Rechnungszins ist der garantierte Zinssatz für die
Verzinsung Ihres Deckungskapitals. Es gilt ein Rech-
nungszins von 0,9 % p. a.

Rechnungsmäßiges Alter

Das rechnungsmäßige Alter ist das Alter der versicher-
ten Person, wobei ein bereits begonnenes, aber noch
nicht vollendetes Lebensjahr hinzugerechnet wird, falls
davon mehr als 6 Monate verstrichen sind.

Schriftlich/Schriftform

Schriftform bedeutet, dass eine eigenhändig unterzeich-
nete Erklärung erforderlich ist. Diese Erklärung ist im
Original einzureichen. E-Mail oder Fax genügen dem
Schriftformerfordernis nicht.

Sterbetafel

Eine Sterbetafel beziffert Sterbewahrscheinlichkeiten,
die zur Kalkulation von Versicherungstarifen verwendet
werden.
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Textform

Ist Textform vorgesehen, kann die Erklärung zum Bei-
spiel per Brief, Fax oder E-Mail abgegeben werden. Eine
telefonische Übermittlung genügt nicht.

Überschussbeteiligung

Die Beiträge müssen vorsichtig kalkuliert werden. Des-
wegen können sich Überschüsse ergeben, an denen die
Versicherungsnehmer zu wesentlichen Teilen beteiligt
werden. Hinzu kommt eine Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven.

Versicherte Person

Die versicherte Person ist diejenige Person, auf deren
Leben die Versicherung abgeschlossen wird. Die versi-
cherte Person muss nicht notwendigerweise der Versi-
cherungsnehmer sein.

Versicherungsdauer

Versicherungsdauer ist die Zeitspanne während der Ihr
Versicherungsvertrag besteht.

Versicherungsfall

Versicherungsfall ist das Ereignis, das die Leistungs-
pflicht des Versicherers entstehen lässt, wenn es wäh-
rend der Versicherungsdauer eintritt. Bei einer Sterbe-
versicherung tritt der Versicherungsfall ein, wenn die
versicherte Person stirbt.

Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr erstreckt sich grundsätzlich über
einen Zeitraum von zwölf Monaten. Das erste Versiche-
rungsjahr beginnt mit dem Beginn der Versicherung.

Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer ist derjenige, der die Versi-
cherung beantragt hat. Die in den Versicherungsbedin-
gungen festgelegten Rechte und Pflichten betreffen vor-
rangig den Versicherungsnehmer als unseren Vertrags-
partner.

Versicherungsperiode

Die Versicherungsperiode ist der Zeitraum, für den der
Beitrag berechnet wird. Die Versicherungsperiode um-
fasst bei Versicherungen mit Einmalbeitrag ein Jahr, bei
Versicherungen mit laufender Beitragszahlung entspre-
chend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr,
ein halbes Jahr bzw. ein Jahr.

Wohnsitz

Wohnsitz ist der Ort, an dem eine Person den Mittel-
punkt ihrer Lebensbeziehungen hat.
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Diese Allgemeinen Bedingungen gelten sowohl für
Versicherungen mit laufender BeitragszahlungY als
auch für Versicherungen mit EinmalbeitragY.

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

Geldleistung

(1) Wenn die versicherte PersonY nach Ablauf der
AufbauzeitY (siehe Absatz (2) und (3)) stirbt, zahlen wir
die vereinbarte Versicherungssumme.

Aufbauzeit bei laufender Beitragszahlung

(2) Stirbt die versicherte PersonY bei Versicherungen
mit laufender BeitragszahlungY in den ersten 18 Mona-
ten (AufbauzeitY) seit dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Beginn der Versicherung, zahlen wir folgen-
de Versicherungsleistung:

Bei Tod

- im 1. bis 9. Monat:
die eingezahlten unverzinsten Beiträge;  

- im 10. bis 12. Monat:
25 % der vereinbarten Versicherungssumme; 

- im 13. bis 15. Monat: 
50 % der vereinbarten Versicherungssumme;

- im 16. bis 18. Monat:
75 % der vereinbarten Versicherungssumme. 

Aufbauzeit bei Einmalbeitrag

(3) Bei Versicherungen mit EinmalbeitragY erstatten
wir bei Tod der versicherten PersonY in den ersten 6 Mo-
naten (AufbauzeitY) seit dem im Versicherungsschein
angegebenen Beginn der Versicherung den eingezahl-
ten unverzinsten Einmalbeitrag.

Unsere Leistungen bei Tod durch Unfall

(4) Stirbt die versicherte PersonY während der Auf-
bauzeitY durch einen Unfall, wird abweichend von Ab-
satz (2) und (3) die volle Versicherungssumme ausge-
zahlt.

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch
ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Er-
eignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschä-
digung erleidet.

Es gelten die Ausschlüsse des § 6.

Rechnungsgrundlagen für die Kalkulation von Bei-
trägen und Leistungen

(5) Die garantierten Leistungen werden nach versi-
cherungsmathematischen Grundlagen kalkuliert. Wir ha-
ben eine unternehmenseigene SterbetafelY verwendet,
die auf der Sterbetafel DAV 2008 T basiert. Es gilt ein
RechnungszinsY von 0,9 % p. a.

Überschussbeteiligung

(6) Wir beteiligen Sie an den Überschüssen und an
den BewertungsreservenY (siehe § 2).

Serviceleistungen

(7) Vor dem Tod der versicherten PersonY beantwor-
ten wir telefonisch Fragen zur Bestattung.

Nach dem Tod der versicherten Person vermitteln wir
den Leistungsempfänger (siehe § 17) auf Anfrage an ein
Unternehmen, das Fragen zur Bestattung beantwortet.
Dieses stellt auf Wunsch auch den Kontakt zu einem Be-
stattungsunternehmen her, welches die Organisation der
Bestattung im Rahmen eines gesondert zu erteilenden
Auftrags übernimmt.

§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

(1) Wir beteiligen Sie und die anderen Versiche-
rungsnehmerY nach § 153 des Versicherungsvertrags-
gesetzes (VVG) an den Überschüssen und Bewertungs-
reservenY (ÜberschussbeteiligungY). Die Überschüsse
und Bewertungsreserven ermitteln wir nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und veröf-
fentlichen sie jährlich im Geschäftsbericht.

Im Anhang "Erläuterungen und Hinweise zur Über-
schussbeteiligung" erläutern wir Ihnen, warum Über-
schüsse entstehen und wie die Versicherungsnehmer
insgesamt an den Überschüssen beteiligt werden.

(2) Nachfolgend erläutern wir Ihnen, wie die Über-
schussbeteiligungY Ihres Vertrags erfolgt:

- Bildung von Gewinngruppen
(Absatz (3))

- Regelungen und Berechnungsgrundsätze
(Absatz (4) bis (7))

- Verzinsung des Ansammlungsguthabens
(Absatz (8))

- Auszahlung des Überschussguthabens
(Absatz (9))

- Nachreservierung
(Absatz (10))

- Warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht
garantieren können
(Absatz (11)).

Bildung von Gewinngruppen

(3) Wir haben gleichartige Versicherungen (z. B.
Rentenversicherungen) zu Gewinngruppen zusammen-
gefasst. Gewinngruppen bilden wir, um die Unterschiede
bei den versicherten Risiken zu berücksichtigen. Die
Überschüsse verteilen wir auf die einzelnen Gewinn-
gruppen nach einem verursachungsorientierten Verfah-
ren und zwar in dem Maß, wie die Gewinngruppen zur
Entstehung von Überschüssen beigetragen haben.

Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen
derjenigen Gruppe, die in Ihrem Versicherungsschein
genannt ist. Die Höhe der Überschussanteilsätze legen
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wir jedes Jahr fest. Wir veröffentlichen die Überschuss-
anteilsätze in unserem Geschäftsbericht. Diesen können
Sie bei uns anfordern.

Regelungen und Berechnungsgrundsätze

Überschussbeteiligung

(4) Wir unterscheiden zwischen

- laufenden Überschussanteilen (Absatz (5))
- Schlussüberschussanteilen (Absatz (6)) und
- der Beteiligung an den BewertungsreservenY (Ab-

satz (7)).

Mit den laufenden Überschussanteilen werden den Ver-
trägen regelmäßig Überschüsse zugeteilt, die die Versi-
cherungsleistung erhöhen. Diese Zuteilung ist unwider-
ruflich. Eine spätere abweichende Festlegung der Über-
schussanteilsätze wirkt sich nicht auf die bereits zuge-
teilten Überschüsse aus.

Die Schlussüberschussanteile werden jedes Jahr neu
festgelegt, gelten jedoch nur für Verträge, bei denen in
diesem Jahr eine Leistung fällig wird. Die Schlussüber-
schussanteile können damit teilweise oder auch ganz
entfallen. Die Höhe der Schlussüberschussanteile steht
daher erst nach der Festlegung für das Jahr fest, in dem
eine Leistung aus dem Vertrag fällig wird.

Zusätzlich wird eine Mindestbeteiligung an den fälligen
BewertungsreservenY festgelegt. Wenn der auf die Ver-
sicherung entfallende Anteil an den Bewertungsreserven
kleiner als die Mindestbeteiligung ist, wird die Mindest-
beteiligung fällig. Andernfalls wird zusätzlich zur Min-
destbeteiligung der die Mindestbeteiligung übersteigen-
de Anteil an den Bewertungsreserven fällig.

Die Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven wird je-
des Jahr neu festgelegt, gilt jedoch nur für Verträge, bei
denen in diesem Jahr eine Leistung fällig wird. Die Min-
destbeteiligung kann damit teilweise oder auch ganz ent-
fallen. Die Höhe der Mindestbeteiligung steht daher erst
nach der Festlegung für das Jahr fest, in dem eine Leis-
tung aus dem Vertrag fällig wird.

Laufende Überschussanteile

(5) Ihre Versicherung erhält in jedem Versicherungs-
jahrY laufende Überschussanteile.

Die laufenden Überschussanteile bestehen

- bei beitragspflichtigen Versicherungen aus einem
Grundüberschussanteil in Prozent des Bruttojahresbei-
trags und einem Zinsüberschussanteil in Prozent des
arithmetischen MittelsY aus dem DeckungskapitalY am
Anfang und am Ende des Versicherungsjahres,

- bei beitragsfrei gestellten Versicherungen und Versi-
cherungen, bei denen die BeitragszahlungsdauerY ab-
gelaufen ist sowie bei Versicherungen mit Einmalbei-
tragY, aus einem Zinsüberschussanteil in Prozent des
Deckungskapitals am Ende des Versicherungsjahres,

abgezinst mit dem RechnungszinsY auf den Beginn
des Versicherungsjahres.

Die laufenden Überschussanteile werden wie folgt ver-
wendet:

Verzinsliche Ansammlung

Bei der Überschusswendung Verzinsliche Ansammlung
werden die laufenden Überschussanteile zum Ende ei-
nes jeden VersicherungsjahresY zugeteilt. Die zugeteil-
ten laufenden Überschussanteile werden verzinslich an-
gesammelt und gleichzeitig mit der Versicherungsleis-
tung ausgezahlt.

Schlussüberschussanteile

(6) Die Höhe der Schlussüberschussanteile wird aus
der Schlussüberschuss-Anwartschaft, multipliziert mit
dem zum Zeitpunkt der Fälligkeit deklarierten und im Ge-
schäftsbericht veröffentlichten Anteilsatz ermittelt.

Die Schlussüberschuss-Anwartschaft wird am Ende ei-
nes jeden VersicherungsjahresY fortgeschrieben. Die
Fortschreibung bemisst sich in Prozent der Schlussüber-
schuss-Anwartschaft des Vorjahres und

- bei beitragspflichtigen Versicherungen in Prozent des
arithmetischen MittelsY aus dem DeckungskapitalY am
Anfang und am Ende des Versicherungsjahres,

- bei beitragsfrei gestellten Versicherungen und Versi-
cherungen, bei denen die BeitragszahlungsdauerY ab-
gelaufen ist sowie bei Versicherungen mit Einmalbei-
tragY, in Prozent des Deckungskapitals am Ende des
Versicherungsjahres, abgezinst mit dem Rechnungs-
zinsY auf den Beginn des Versicherungsjahres,

- bei der Verzinslichen Ansammlung in Prozent des An-
sammlungsguthabens zu Beginn des Versicherungs-
jahres.

Bei Tod der versicherten PersonY oder bei vorzeitiger
Vertragsbeendigung werden Schlussüberschussanteile
auf der Basis einer reduzierten Schlussüberschuss-An-
wartschaft fällig. Die Höhe der Reduzierung hängt von
der restlichen VersicherungsdauerY (bezogen auf das
rechnungsmäßige AlterY von 109 Jahren der versicher-
ten Person) ab.

Nur bei vorzeitiger Vertragsbeendigung erfolgt eine wei-
tere Reduzierung, wenn die maßgebliche Umlaufrendite
des letzten Monats vor Wirksamwerden der vorzeitigen
Vertragsbeendigung über dem Durchschnittswert der ab-
gelaufenen Vertragsdauer, maximal der letzten 10 Jah-
re, liegt. Die maßgebliche Umlaufrendite ist dabei die
Umlaufrendite der Anleihen der öffentlichen Hand mit ei-
ner Restlaufzeit von 10 Jahren (gemäß der Veröffentli-
chung der Deutschen Bundesbank).

In diesem Fall wird das DeckungskapitalY des Vertrags
einschließlich der fälligen Schlussüberschussanteile und
der fälligen Mindestbeteiligung an den Bewertungsreser-
venY (Absatz (7)) prozentual pro Monat der restlichen
VersicherungsdauerY (bezogen auf das rechnungsmäßi-
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ge AlterY von 109 Jahren der versicherten Person), je-
doch maximal für 120 Monate, mit dem 0,05-fachen der
Differenz aus aktueller Umlaufrendite und dem Durch-
schnittswert für die abgelaufene Vertragsdauer, maximal
der letzten 10 Jahre, multipliziert (Vergleichswert).

Ist der Vergleichswert kleiner als die Summe aus den
fälligen Schlussüberschussanteilen und der fälligen Min-
destbeteiligung (Ausgangswert), wird der Vergleichswert
anteilig im Verhältnis von fälligen Schlussüberschussan-
teilen zum Ausgangswert von den fälligen Schlussüber-
schussanteilen abgezogen. Andernfalls werden keine
Schlussüberschussanteile fällig.

Fällige Schlussüberschussanteile werden entsprechend
den garantierten Leistungen verwendet.

Beteiligung an den Bewertungsreserven

Ermittlung der Höhe der Bewertungsreserven

(7) Die Höhe der BewertungsreservenY wird laufend
neu ermittelt. Die Stichtage für die Ermittlung der Bewer-
tungsreserven werden jedes Jahr vom Vorstand unseres
Unternehmens festgelegt und in unserem Geschäftsbe-
richt veröffentlicht. Den Geschäftsbericht können Sie bei
uns jederzeit anfordern. Sollten zwischen dem Bewer-
tungsstichtag und dem Ende Ihres Vertrags unvorherge-
sehene Ereignisse eintreten, die sich auf die Bewer-
tungsreserven auswirken können, sind wir berechtigt, die
Höhe der Bewertungsreserven neu zu ermitteln und die-
se bei einer wesentlichen Änderung als Basis für die Er-
mittlung Ihres Anteils an den Bewertungsreserven anzu-
setzen. Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Sicherstel-
lung der dauernden Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus
den Versicherungen können dazu führen, dass die Be-
teiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilwei-
se entfällt.

Die verteilungsfähigen Bewertungsreserven werden in
einem bilanzorientierten Verfahren ermittelt. Die so zu
den jeweiligen Terminen festgestellten Bewertungsreser-
ven werden anteilig den anspruchsberechtigten Verträ-
gen zugeordnet.

Ermittlung des Anteils eines Vertrags an den Bewer-
tungsreserven

Wir beteiligen Ihren Vertrag nach einem verursachungs-
orientierten Verfahren an den zu verteilenden Bewer-
tungsreservenY. Dabei wird berücksichtigt, wie Ihr Ver-
trag zur Entstehung der Bewertungsreserven beigetra-
gen hat. Der Anteil Ihres Vertrags an den zu verteilen-
den Bewertungsreserven ist umso höher, je länger der
Vertrag besteht und je höher der Beitrag und die daraus
erwirtschafteten Erträge sind.

Zum Ende Ihres Vertrags wird der für diesen Zeitpunkt
ermittelte Betrag zur Hälfte zugeteilt und fällig (§ 153 Ab-
satz (3) VVG).

Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven

Sie erhalten jedoch wenigstens folgende Mindestbeteili-
gung an den BewertungsreservenY:

Die Höhe der Mindestbeteiligung wird aus der Mindest-
beteiligungs-Anwartschaft, multipliziert mit dem zum
Zeitpunkt der Fälligkeit deklarierten und im Geschäftsbe-
richt veröffentlichten Anteilsatz, ermittelt.

Die Mindestbeteiligungs-Anwartschaft wird am Ende ei-
nes jeden VersicherungsjahresY fortgeschrieben. Die
Fortschreibung bemisst sich in Prozent der Mindestbe-
teiligungs-Anwartschaft des Vorjahres und

- bei beitragspflichtigen Versicherungen in Prozent des
arithmetischen MittelsY aus dem DeckungskapitalY am
Anfang und am Ende des Versicherungsjahres,

- bei beitragsfrei gestellten Versicherungen und Versi-
cherungen, bei denen die BeitragszahlungsdauerY ab-
gelaufen ist sowie bei Versicherungen mit Einmalbei-
tragY, in Prozent des Deckungskapitals am Ende des
Versicherungsjahres, abgezinst mit dem Rechnungs-
zinsY auf den Beginn des Versicherungsjahres,

- bei der Verzinslichen Ansammlung in Prozent des An-
sammlungsguthabens zu Beginn des Versicherungs-
jahres.

Bei Tod der versicherten PersonY oder bei vorzeitiger
Vertragsbeendigung wird die Mindestbeteiligung auf der
Basis einer reduzierten Mindestbeteiligungs-Anwart-
schaft fällig. Die Höhe der Reduzierung hängt von der
restlichen VersicherungsdauerY (bezogen auf das rech-
nungsmäßige AlterY von 109 Jahren der versicherten
Person) ab.

Nur bei vorzeitiger Vertragsbeendigung erfolgt eine wei-
tere Reduzierung, wenn die maßgebliche Umlaufrendite
des letzten Monats vor Wirksamwerden der vorzeitigen
Vertragsbeendigung über dem Durchschnittswert der ab-
gelaufenen Vertragsdauer, maximal der letzten 10 Jah-
re, liegt. Die maßgebliche Umlaufrendite ist dabei die
Umlaufrendite der Anleihen der öffentlichen Hand mit ei-
ner Restlaufzeit von 10 Jahren (gemäß der Veröffentli-
chung der Deutschen Bundesbank).

In diesem Fall wird das DeckungskapitalY des Vertrags
einschließlich der fälligen Mindestbeteiligung und der fäl-
ligen Schlussüberschussanteile (Absatz (6)) prozentual
pro Monat der restlichen VersicherungsdauerY (bezogen
auf das rechnungsmäßige AlterY von 109 Jahren der
versicherten Person), jedoch maximal für 120 Monate,
mit dem 0,05-fachen der Differenz aus aktueller Umlauf-
rendite und dem Durchschnittswert für die abgelaufene
Vertragsdauer, maximal der letzten 10 Jahre, multipli-
ziert (Vergleichswert).

Ist der Vergleichswert kleiner als die Summe aus den
fälligen Schlussüberschussanteilen und der fälligen Min-
destbeteiligung (Ausgangswert), wird der Vergleichswert
anteilig im Verhältnis von fälliger Mindestbeteiligung zum
Ausgangswert von der fälligen Mindestbeteiligung abge-
zogen. Andernfalls wird keine Mindestbeteiligung fällig.

Fällige Anteile an den BewertungsreservenY werden ent-
sprechend den garantierten Leistungen verwendet.
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Nähere Einzelheiten zur Beteiligung der anspruchsbe-
rechtigten Verträge veröffentlichen wir in unserem Ge-
schäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns
jederzeit anfordern.

Verzinsung des Ansammlungsguthabens

(8) Das Ansammlungsguthaben wird jährlich mit dem
dafür deklarierten Zinssatz verzinst. Eine garantierte
Mindestverzinsung besteht nicht.

Auszahlung des Überschussguthabens

(9) Sie können mit Monatsfrist zum nächsten Mo-
natsersten in TextformY verlangen, dass das vorhande-
ne Ansammlungsguthaben ganz oder teilweise ausge-
zahlt wird.

Nachreservierung

(10) Die Berechnung der garantierten Leistungen bei
Vertragsabschluss erfordert eine vorsichtige Tarifkalku-
lation, bei der Veränderungen der Kapitalmärkte, eine
ungünstige Entwicklung der versicherten Risiken und der
Kosten berücksichtigt werden müssen. Damit wir zu je-
dem Zeitpunkt den Versicherungsschutz und insbeson-
dere die Höhe der garantierten Leistungen gewährleis-
ten können, bilden wir auf Basis der Rechnungsgrundla-
genY der Beitragskalkulation (siehe § 1 Absatz (5)) ein
DeckungskapitalY.

Wenn sich Umstände, die der Kalkulation zu Grunde la-
gen, wesentlich ändern (z. B. Erhöhung der allgemeinen
Lebenserwartung, nicht nur vorübergehend sinkende Er-
träge der Kapitalanlagen am Kapitalmarkt) und dies bei
Vertragsabschluss nicht vorhersehbar war und wir des-
wegen weitere Rückstellungen bilden müssen (Nachre-
servierung), sind wir berechtigt, künftig reduzierte laufen-
de Überschussanteile, reduzierte Schlussüberschussan-
teile und eine reduzierte Mindestbeteiligung an den Be-
wertungsreservenY festzulegen. Die Überschussbeteili-
gungY kann auch ganz entfallen.

Warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung
nicht garantieren können

(11) Die Höhe der ÜberschussbeteiligungY hängt von
vielen Einflüssen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und
von uns nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Ein-
flussfaktor ist dabei die Zinsentwicklung des Kapital-
markts. Aber auch die Entwicklung des versicherten Ri-
sikos und der Kosten sind von Bedeutung. Die Höhe der
künftigen Überschussbeteiligung kann also nicht garan-
tiert werden. Die ÜberschussbeteiligungY kann auch
ganz entfallen. Den unverbindlichen Beispielrechnungen
im Versorgungsvorschlag können Sie den möglichen
Verlauf der Überschussbeteiligung entnehmen.

§ 3 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag
mit uns abgeschlossen haben und wenn Sie den ersten
Beitrag oder den EinmalbeitragY gezahlt haben (siehe
§ 7). Jedoch besteht vor dem im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginn kein Versicherungs-
schutz.

§ 4 Was gilt bei Polizei- oder Wehrdienst, Unru-
hen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von
ABC-Waffen/-Stoffen?

(1) Grundsätzlich leisten wir unabhängig davon, auf
welcher Ursache der VersicherungsfallY beruht. Wir leis-
ten auch dann, wenn die versicherte PersonY in Aus-
übung des Polizei- oder Wehrdienstes oder bei inneren
Unruhen gestorben ist.

(2) Stirbt die versicherte PersonY in unmittelbarem
oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Er-
eignissen, ist unsere Leistungspflicht eingeschränkt. In
diesem Fall vermindert sich eine für den Todesfall ver-
einbarte Kapitalleistung auf die Auszahlung des für den
Todestag berechneten Rückkaufswertes (§ 10 Ab-
satz (4) und (5)). Unsere Leistungen vermindern sich
nicht, wenn die versicherte Person während eines Auf-
enthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

- in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
kriegerischen Ereignissen stirbt, an denen sie nicht ak-
tiv beteiligt war oder

- als Mitglied der deutschen Bundeswehr, Polizei oder
Bundespolizei mit Mandat der NATO, UN oder OSZE
oder einer humanitären Hilfsorganisation stirbt, wäh-
rend sie an deren humanitären Hilfeleistungen oder
friedenssichernden oder friedenserhaltenden Maßnah-
men teilgenommen hat.

(3) In folgenden Fällen vermindern sich unsere Leis-
tungen ebenfalls auf die in Absatz (2) Satz 2 genannten
Leistungen:

Die versicherte PersonY stirbt in unmittelbarem oder mit-
telbarem Zusammenhang mit

- dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen
oder chemischen Waffen oder

- dem vorsätzlichen Einsatz oder der vorsätzlichen Frei-
setzung von radioaktiven, biologischen oder chemi-
schen Stoffen.

Der Einsatz bzw. das Freisetzen muss dabei darauf ge-
richtet gewesen sein, das Leben einer Vielzahl von Per-
sonen zu gefährden und dies mit einer nicht vorherseh-
baren Veränderung des Leistungsbedarfs gegenüber
den technischen Berechnungsgrundlagen derart verbun-
den ist, dass die Erfüllbarkeit der zugesagten Versiche-
rungsleistung nicht mehr gewährleistet ist und dies von
einem unabhängigen Treuhänder bestätigt wird. Unsere
Leistungen vermindern sich nicht, wenn die versicherte
Person in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen stirbt, denen sie
während eines Aufenthaltes außerhalb der Bundesrepu-
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blik Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv
beteiligt war.

§ 5 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten
Person?

(1) Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten
PersonY leisten wir, wenn seit dem im Versicherungs-
schein angegebenen Beginn der Versicherung 3 Jahre
vergangen sind.

(2) Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der
Dreijahresfrist besteht kein Versicherungsschutz. In die-
sem Fall zahlen wir den für den Todestag berechneten
Rückkaufswert Ihrer Versicherung (§ 10 Absatz (4) und
(5)).

Wenn uns nachgewiesen wird, dass sich die versicherte
PersonY in einem die freie Willensbestimmung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistes-
tätigkeit selbst getötet hat, erstatten wir die eingezahlten
Beiträge unverzinst zurück.

(3) Wenn der Vertrag wiederhergestellt wird, beginnt
die Dreijahresfrist mit dem Gültigkeitsdatum des Nach-
trags für die Wiederherstellung der Versicherung bezüg-
lich des wiederhergestellten Teils neu.

§ 6 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz
bei Unfalltod in der Aufbauzeit ausgeschlos-
sen?

(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht un-
abhängig davon, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

(2) Unter den Versicherungsschutz bei Unfalltod
nach § 1 Absatz (4) fallen jedoch nicht:

a) Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörun-
gen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie
durch epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle,
die den ganzen Körper der versicherten PersonY ergrei-
fen. Wir werden jedoch leisten, wenn diese Störungen
oder Anfälle durch einen unter diese Versicherung fal-
lenden Unfall verursacht waren.

b) Unfälle, die der versicherten Person dadurch zu-
stoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder
versucht.

c) Unfälle, die der versicherten Person zustoßen

- bei der Benutzung von Luftfahrzeugen (Fluggeräten)
ohne Motor, Motorseglern, Ultraleichtflugzeugen und
Raumfahrzeugen sowie beim Fallschirmspringen;

- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer),
soweit dieser nach deutschem Recht dafür eine Er-
laubnis benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmit-
glied eines Luftfahrzeuges;

- bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuüben-
den beruflichen Tätigkeit;

- als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahr-
zeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der
dazugehörigen Übungsfahrten, bei denen es auf die
Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.

d) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch
Kernenergie verursacht sind.

e) Gesundheitsschädigung durch Strahlen. Wir wer-
den jedoch leisten, wenn es sich um Folgen eines unter
die Versicherung fallenden Unfallereignisses handelt.

f) Gesundheitsschädigung durch Heilmaßnahmen
oder Eingriffe die die versicherte Person an ihrem Kör-
per vornimmt oder vornehmen lässt. Wir werden jedoch
leisten, wenn die Eingriffe oder Heilmaßnahmen, auch
strahlendiagnostische und -therapeutische, durch einen
unter diese Versicherung fallenden Unfall veranlasst wa-
ren.

g) Infektionen.
- Sie sind auch ausgeschlossen, wenn sie

- durch Insektenstiche oder -bisse oder
- durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhaut-

verletzungen verursacht wurden, durch die Krank-
heitserreger sofort oder später in den Körper gelan-
gen.

- Versicherungsschutz besteht jedoch für
- Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für
- Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch

Unfallverletzungen, die nicht nach Ziffer g) Satz 1
ausgeschlossen sind, in den Körper gelangen.

h) Vergiftungen infolge Einnahmen fester oder flüs-
siger Stoffe durch den Schlund. Wir werden jedoch leis-
ten, wenn es sich um Nahrungsmittelvergiftungen han-
delt.

i) Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblu-
tungen außer sie wurden durch einen unter diese Versi-
cherung fallenden Unfall verursacht.

j) Unfälle infolge psychischer Reaktionen, gleich-
gültig, wodurch diese verursacht sind.

§ 7 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung be-
achten?

(1) Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je nach
Vereinbarung in einem Betrag (EinmalbeitragY) oder lau-
fend monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich zahlen.

(2) Den ersten laufenden Beitrag oder den Einmal-
beitragY müssen Sie unverzüglich (d. h. ohne schuldhaf-
tes Zögern) nach Abschluss des Versicherungsvertrags
zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im
Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) werden je-
weils zu Beginn der vereinbarten VersicherungsperiodeY
fällig. Die Versicherungsperiode umfasst bei Versiche-
rungen mit Einmalbeitrag ein Jahr, bei Versicherungen
mit laufender BeitragszahlungY entsprechend der Zah-
lungsweise einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr
bzw. ein Jahr.
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(3) Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn
Sie bis zum Fälligkeitstag (Absatz (2)) alles getan ha-
ben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einzie-
hung des Beitrags von einem Konto vereinbart wurde,
gilt die Zahlung in folgenden Fällen als rechtzeitig:

- Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen wer-
den und

- Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht wider-
sprochen.

Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt
nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künf-
tig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen.

(4) Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre
Kosten zahlen.

(5) Bei Tod der versicherten PersonY werden wir et-
waige Beitragsrückstände verrechnen. Dies gilt nicht bei
einer Erstattung der eingezahlten Beiträge.

(6) Im Todesfall haben wir Anspruch auf die Beiträge
bis zum Ende des Monats, in dem der Todesfall einge-
treten ist.

§ 8 Wie können Sie Zahlungsschwierigkeiten
überbrücken?

Neben einer Beitragsfreistellung nach § 11 haben Sie
folgende Möglichkeiten Zahlungsschwierigkeiten zu
überbrücken:

(1) Sie können verlangen, dass die Beiträge insge-
samt maximal 24 Monate - bei Inanspruchnahme der El-
ternzeit bis zu 36 Monate - gestundet werden, wenn seit
Beginn der Versicherung mindestens 3 Jahre vergangen
sind. Hierfür fallen Stundungszinsen an. Für eine Stun-
dung der Beiträge ist eine schriftlicheY Vereinbarung mit
uns erforderlich. Die garantierten Leistungen bleiben un-
verändert.

Nach Vereinbarung können Sie die nicht gezahlten Bei-
träge und Stundungszinsen in einem Betrag oder inner-
halb eines Zeitraums von 24 Monaten in halbjährlichen,
vierteljährlichen oder monatlichen Raten zahlen. Statt
dessen haben Sie die Möglichkeit höhere laufende Bei-
träge bis zum Ende der BeitragszahlungsdauerY oder für
einen vereinbarten Zeitraum der ausstehenden Beitrags-
zahlungsdauer nachzuentrichten. Alternativ können Sie
beantragen, dass ein eventuell vorhandenes Über-
schussguthaben um die nicht gezahlten Beiträge und
Stundungszinsen reduziert wird oder die garantierten
Leistungen entsprechend reduziert werden.

(2) Sie können zur Überbrückung von Zahlungs-
schwierigkeiten beantragen, dass künftig zu zahlende
Beiträge aus dem Überschussguthaben entnommen
werden, solange der Wert hierfür ausreicht.

§ 9 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht
rechtzeitig zahlen?

Erster laufender Beitrag oder Einmalbeitrag

(1) Wenn Sie den ersten laufenden Beitrag oder Ein-
malbeitragY nicht rechtzeitig zahlen (siehe § 7 Ab-
satz (3)), können wir - solange die Zahlung nicht bewirkt
ist - vom Vertrag zurücktreten. Wir sind nicht zum Rück-
tritt berechtigt, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die
nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

(2) Ist der erste laufende Beitrag oder EinmalbeitragY
bei Eintritt des VersicherungsfallesY noch nicht gezahlt,
sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nur,
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in TextformY
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht ha-
ben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch, wenn uns
nachgewiesen wird, dass Sie das Ausbleiben der Zah-
lung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

Zahlungsfrist

(3) Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig,
können wir Ihnen auf Ihre Kosten in TextformY eine Zah-
lungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens
2 Wochen betragen.

Rechtsfolgen des Zahlungsverzugs des Folgebei-
trags

(4) Für einen VersicherungsfallY, der nach Ablauf der
gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermindert
sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt
des Versicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug
befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der
Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

(5) Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können
wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen,
Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung
ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese
Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir können die Kündi-
gung bereits mit der Fristsetzung erklären. Sie wird dann
automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie zu
diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug
sind. Auf diese Rechtsfolge müssen wir Sie ebenfalls
hinweisen.

Nachzahlungsmöglichkeit

(6) Sie können den angeforderten Betrag auch dann
noch nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam ge-
worden ist. Nachzahlen können Sie nur

- innerhalb eines Monats nach der Kündigung,
- oder, wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung

verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach
Fristablauf.
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Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kündi-
gung unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungs-
frist und der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein
verminderter Versicherungsschutz.

§ 10 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen und
welche Leistung erbringen wir?

Kündigung

(1) Sie können Ihre Versicherung jederzeit zum
Schluss der laufenden VersicherungsperiodeY (siehe § 7
Absatz (2)) in TextformY kündigen.

Teilweise Kündigung

(2) Sie können Ihre Versicherung auch teilweise kün-
digen, wenn die verbleibende Versicherungssumme ei-
nen Mindestbetrag von 2.500 € erreicht und bei Versi-
cherungen mit laufender BeitragszahlungY zusätzlich der
Beitrag nicht unter 15 € sinkt. Bei einer teilweisen Kündi-
gung gelten die folgenden Regelungen nur für den ge-
kündigten Vertragsteil.

Auszahlungsbetrag

(3) Nach Kündigung zahlen wir

- den Rückkaufswert (siehe Absatz (4) und (5)), vermin-
dert um den Abzug (siehe Absatz (6) bis (9)),
sowie

- die ÜberschussbeteiligungY (siehe Absatz (10)).

Beitragsrückstände werden vom Auszahlungsbetrag ab-
gezogen.

Rückkaufswert

(4) Der Rückkaufswert ist nach § 169 VVG das nach
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit
den RechnungsgrundlagenY der Beitragskalkulation zum
Schluss der laufenden VersicherungsperiodeY berech-
nete DeckungskapitalY der Versicherung.

Bei Versicherungen mit laufender BeitragszahlungY ist
der Rückkaufswert jedoch mindestens der Betrag des
Deckungskapitals, das sich bei gleichmäßiger Verteilung
der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die
ersten fünf Vertragsjahre ergibt (siehe § 13 Absatz (2)).
Ist die vereinbarte BeitragszahlungsdauerY kürzer als
fünf Jahre, verteilen wir diese Kosten auf die Beitrags-
zahlungsdauer.

Herabsetzung des Rückkaufswerts im Ausnahmefall

(5) Wir sind nach § 169 Absatz (6) VVG berechtigt,
den nach Absatz (4) ermittelten Wert angemessen her-
abzusetzen, soweit dies erforderlich ist, um eine Gefähr-
dung der Belange der VersicherungsnehmerY, insbeson-
dere durch eine Gefährdung der dauernden Erfüllbarkeit
der sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden

Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabsetzung ist
jeweils auf ein Jahr befristet.

Abzug

(6) Von dem nach Absatz (4) und (5) ermittelten
Rückkaufswert erfolgt ein Abzug in Höhe von 100 € zu-
züglich eines Prozentsatzes vom DeckungskapitalY. Der
Prozentsatz beträgt 0,5 % multipliziert mit der restlichen
VersicherungsdauerY (bezogen auf das rechnungsmäßi-
ge AlterY von 109 Jahren der versicherten PersonY), von
der ein Drittel der gesamten Versicherungsdauer (bezo-
gen auf das rechnungsmäßige AlterY von 109 Jahren
der versicherten PersonY) abgezogen wird. Bei Versi-
cherungen mit laufender BeitragszahlungY und bei durch
vorzeitige Einstellung der Beitragszahlung beitragsfrei
gestellten Versicherungen beträgt der Prozentsatz je-
doch höchstens 10 %. Bei Versicherungen mit Einmal-
beitragY beträgt der Prozentsatz jedoch höchstens 5 %.
Nähere Informationen zur Höhe des Abzugs können Sie
der Garantiewertetabelle entnehmen.

Mit dem Abzug gleichen wir die Veränderung der Risiko-
lage des verbleibenden Versichertenbestandes aus; zu-
dem wird damit ein Ausgleich für kollektiv gestelltes Risi-
kokapital vorgenommen. Weitere Erläuterungen sowie
versicherungsmathematische Hinweise zum Abzug fin-
den Sie im Anhang zu den Versicherungsbedingungen.

Zulässigkeit des vereinbarten Abzugs

(7) Der Abzug ist zulässig, wenn seine Höhe ange-
messen ist. Sie können von uns verlangen, dass wir Ih-
nen die Angemessenheit der Höhe des Abzugs nachwei-
sen.

Wenn Sie uns daraufhin nachweisen, dass der Abzug in
Ihrem konkreten Fall geringer sein muss, wird er ent-
sprechend herabgesetzt. Wenn Sie uns nachweisen,
dass der Abzug überhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfällt
er.

Wegfall des Abzugs

(8) Der Abzug entfällt bei Versicherungen mit laufen-
der BeitragszahlungY,

- wenn die versicherte PersonY das 62. Lebensjahr voll-
endet hat und

- die restliche BeitragszahlungsdauerY höchstens 5 Jah-
re beträgt.

(9) Der Abzug entfällt bei durch vorzeitige Einstel-
lung der Beitragszahlung beitragsfrei gestellten Versi-
cherungen,

- wenn die versicherte PersonY das 62. Lebensjahr voll-
endet hat und

- die restliche BeitragszahlungsdauerY höchstens 5 Jah-
re beträgt.

Dabei wird die Beitragszahlungsdauer zu Grunde gelegt,
die vor der vorzeitigen Einstellung der Beitragszahlung
vereinbart war.
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Überschussbeteiligung

(10) Zusätzlich zahlen wir die Ihrem Vertrag bereits
zugeteilten Überschussanteile aus, soweit sie nicht be-
reits in dem nach den Absätzen (4) bis (6) berechneten
Betrag enthalten sind, sowie einen Schlussüberschuss-
anteil, soweit ein solcher nach § 2 Absatz (6) für den Fall
einer Kündigung vorgesehen ist. Außerdem erhöht sich
der Auszahlungsbetrag ggf. um die Ihrer Versicherung
nach § 2 Absatz (7) zuzuteilenden Bewertungsreser-
venY.

Folgen der Kostenverrechnung

(11) In der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist we-
gen der Verrechnung von Kosten (insbesondere Ab-
schluss- und Vertriebskosten, aber auch übrige Kos-
ten, siehe § 13) nur ein geringer Rückkaufswert vor-
handen, insbesondere ist bei laufender Beitragszah-
lungY nur der Mindestwert gemäß Absatz (4) Satz 2
und 3 als Rückkaufswert vorhanden. Der Rückkaufs-
wert erreicht auch in den Folgejahren nicht unbe-
dingt die Summe der eingezahlten Beiträge. Aus die-
sen Gründen ist die Kündigung mit Nachteilen ver-
bunden. Nähere Informationen zum Rückkaufswert,
seiner Höhe und darüber, in welchem Ausmaß er ga-
rantiert ist, können Sie der Garantiewertetabelle ent-
nehmen.

Keine Beitragsrückzahlung

(12) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Serviceleistungen

(13) Bei einer teilweisen Kündigung bleiben die Servi-
celeistungen nach § 1 Absatz (7) unverändert bestehen.

§ 11 Wann können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei
stellen und welche Auswirkungen hat dies auf
unsere Leistungen?

Beitragsfreistellung

(1) An Stelle einer Kündigung nach § 10 Absatz (1)
können Sie zu dem dort genannten Termin in TextformY
verlangen, ganz oder teilweise von der Beitragszah-
lungspflicht befreit zu werden. Für die Bildung der bei-
tragsfreien Summe wird der Rückkaufswert gemäß
§ 10 Absatz (4) und (5) zu Grunde gelegt. Beitragsrück-
stände werden abgezogen.

Beitragsfreie Versicherungssumme

(2) Aus dem nach Absatz (1) ermittelten Wert bilden
wir nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik mit den RechnungsgrundlagenY der Beitragskalku-
lation für den Schluss der laufenden Versicherungsperi-
odeY eine beitragsfreie Versicherungssumme.

Vollständige Beitragsfreistellung

(3) Haben Sie die vollständige Befreiung von der
Beitragszahlungspflicht verlangt und erreicht die nach
Absatz (2) zu berechnende beitragsfreie Versicherungs-
summe den Mindestbetrag von 2.500 € nicht, erhalten
Sie den Auszahlungsbetrag nach § 10 Absatz (3) bis
(10) und der Vertrag endet.

Teilweise Beitragsfreistellung

(4) Haben Sie eine teilweise Befreiung von der Bei-
tragszahlungspflicht verlangt, ist dies nur wirksam, wenn
die verbleibende beitragspflichtige und beitragsfreie Ver-
sicherungssumme jeweils einen Mindestbetrag von
2.500 € erreicht und der Beitrag nicht unter 15 € sinkt.

Abzug

(5) Bei Beitragsfreistellung erfolgt kein Abzug nach
§ 10 Absatz (6). Kündigen Sie die beitragsfrei gestellte
Versicherung, wird ein Abzug nach § 10 Absatz (6)
und (7) fällig.

Folgen der Kostenverrechnung

(6) In der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist we-
gen der Verrechnung von Kosten (insbesondere Ab-
schluss- und Vertriebskosten, aber auch übrige Kos-
ten, siehe § 13) nur der Mindestwert gemäß § 10 Ab-
satz (4) Satz 2 und 3 zur Bildung einer beitragsfreien
Versicherungssumme vorhanden. Auch in den Fol-
gejahren stehen nicht unbedingt Mittel in Höhe der
eingezahlten Beiträge für die Bildung einer beitrags-
freien Versicherungssumme zur Verfügung. Aus die-
sen Gründen ist die Beitragsfreistellung mit Nachtei-
len verbunden. Nähere Informationen zur beitrags-
freien Versicherungssumme, ihrer Höhe und dar-
über, in welchem Ausmaß sie garantiert ist, können
Sie der Garantiewertetabelle entnehmen.

Wiederinkraftsetzung

(7) Die beitragsfrei gestellte Versicherung können
Sie wieder in Kraft setzen, wenn seit dem Zeitpunkt der
Beitragsfreistellung noch keine 6 Monate vergangen sind
und der VersicherungsfallY noch nicht eingetreten ist.

Die Wiederinkraftsetzung erfolgt mit den für Ihren Ver-
trag geltenden RechnungsgrundlagenY. Die AufbauzeitY
beginnt nicht neu zulaufen.

Nach Vereinbarung können Sie die nicht gezahlten Bei-
träge in einem Betrag oder innerhalb eines Zeitraums
von 24 Monaten in halbjährlichen, vierteljährlichen oder
monatlichen Raten nachzahlen. Statt dessen haben Sie
die Möglichkeit höhere laufende Beiträge bis zum Ende
der BeitragszahlungsdauerY oder für einen vereinbarten
Zeitraum der ausstehenden Beitragszahlungsdauer
nachzuentrichten. Alternativ können Sie beantragen,
dass ein eventuell vorhandenes Überschussguthaben
um die nicht gezahlten Beiträge reduziert wird oder die
garantierten Leistungen entsprechend reduziert werden.
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§ 12 Können Sie eine Vorauszahlung (Policendar-
lehen) oder eine Teilzahlung erhalten?

Vorauszahlung (Policendarlehen)

(1) Wir können Ihnen bis zur Höhe des Auszahlungs-
betrags (siehe § 10 Absatz (3) bis (10)) eine zu verzin-
sende Vorauszahlung auf die Geldleistung gewähren,
wobei ein Abschlag für einzubehaltende Steuern berück-
sichtigt wird. Ein Rechtsanspruch auf die Vorauszahlung
besteht nicht.

(2) Eine Vorauszahlung werden wir mit der fälligen
Geldleistung verrechnen; vorher werden wir den Voraus-
zahlungsbetrag nicht zurückfordern. Sie hingegen kön-
nen den Vorauszahlungsbetrag jederzeit zurückzahlen.

(3) Eine Vorauszahlung kann nur auf der Grundlage
einer schriftlichenY Vereinbarung ausgezahlt werden.

Teilzahlung

(4) Sie können jedoch frühestens zum Ende des ers-
ten VersicherungsjahresY, bis zur Höhe des Auszah-
lungsbetrags (siehe § 10 Absatz (3) bis (10)) in Textfor-
mY Teilzahlungen verlangen. Voraussetzung dafür ist,
dass die neu ermittelte Versicherungssumme einen Min-
destbetrag von 2.500 € erreicht. Die Beitragszahlungs-
weise (§ 7) und die Höhe der Beiträge ändern sich nicht.
Durch die Auszahlungen verringert sich die Geldleistung.
Die neu ermittelte Geldleistung errechnet sich nach an-
erkannten Regeln der Versicherungsmathematik.

Bei Teilzahlungen aus dem DeckungskapitalY erfolgt ein
Abzug entsprechend § 10 Absatz (6). Dabei verzichten
wir auf den in § 10 Absatz (6) genannten Betrag in Höhe
von 100 €.

Bei Auszahlungen aus dem Überschussguthaben erfolgt
kein Abzug.

§ 13 Wie werden die Kosten Ihres Vertrags ver-
rechnet?

(1) Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Es
handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten sowie
um übrige Kosten.

Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehören insbe-
sondere Abschlussprovisionen für den Versicherungs-
vermittler. Außerdem umfassen die Abschluss- und Ver-
triebskosten die Kosten für die Antragsprüfung und Aus-
fertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen,
die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung ste-
hen, sowie Werbeaufwendungen.

Zu den übrigen Kosten gehören insbesondere Kosten für
die laufende Vertragsverwaltung, Leistungsbearbeitung,
für Kundeninformationen und Beratung.

Die Kosten sind in Ihrem Beitrag einkalkuliert und wer-
den nicht gesondert erhoben.

Für Versicherungen mit laufender Beitragszahlung Y gilt
zusätzlich Absatz (2) bis (4):

(2) Die Abschluss- und Vertriebskosten werden den
Beiträgen der ersten 5 Jahre entnommen. Die Entnahme
erfolgt in gleichbleibenden Beträgen. Ist die Beitragszah-
lungsdauerY kürzer als 5 Jahre, erfolgt die Entnahme in
gleichbleibenden Beträgen über die gesamte Beitrags-
zahlungsdauer.

(3) Die übrigen Kosten werden aus den laufenden
Beiträgen der gesamten BeitragszahlungsdauerY finan-
ziert.

(4) Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Ver-
triebskosten nach Absatz (2) sowie der übrigen Kosten
nach Absatz (3) und der darin enthaltenen Verwaltungs-
kosten sind im Produktinformationsblatt jeweils separat
ausgewiesen.

Für Versicherungen mit Einmalbeitrag Y gilt zusätzlich
Absatz (5):

(5) Die Abschluss- und Vertriebskosten werden mit
dem Einmalbeitrag verrechnet. Auch die übrigen Kosten
werden aus dem Einmalbeitrag finanziert.

Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebs-
kosten sowie der übrigen Kosten und der darin enthalte-
nen Verwaltungskosten sind im Produktinformationsblatt
jeweils separat ausgewiesen.

(6) Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur
Folge, dass

- bei Versicherungen mit laufender BeitragszahlungY in
der Anfangszeit Ihrer Versicherung nur geringe Beträge
für einen Rückkaufswert (siehe § 10) oder zur Bildung
der beitragsfreien Versicherungssumme (siehe § 11)
vorhanden sind.

- bei Versicherungen mit EinmalbeitragY nicht der ge-
samte Einmalbeitrag für einen Rückkaufswert vorhan-
den ist (siehe § 10).

Nähere Informationen können Sie der Garantiewerteta-
belle entnehmen.

§ 14 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in
Rechnung?

(1) Falls aus von Ihnen veranlassten Gründen bei
uns ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht, erhe-
ben wir dafür pauschale Gebühren. Die Gebühren zie-
hen wir vom Wert des Vertrags ab, sobald der zusätzli-
che Verwaltungsaufwand entstanden ist. Falls uns eine
Einzugsermächtigung vorliegt, können wir die Gebühren
auch von dem uns angegebenen Konto einziehen.

(2) Diese Gebühren werden wir jährlich überprüfen
und gegebenenfalls neu festsetzen. Die jeweils aktuellen
Gebührenbestimmungen können Sie bei uns anfordern.
Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte den im Anschluss
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an diese Bedingungen folgenden Gebührenbestimmun-
gen, die Bestandteil des Vertrags sind.

(3) Wir haben uns bei der Bemessung der jeweiligen
pauschalen Gebühr an dem bei uns regelmäßig entste-
henden Aufwand orientiert. Die Höhe der Gebühr ist zu-
lässig, wenn ihre Höhe angemessen ist. Sie können von
uns verlangen, dass wir Ihnen die Angemessenheit der
Höhe der Gebühr nachweisen.

Wenn Sie uns daraufhin nachweisen, dass die Gebühr
der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird
sie entsprechend herabgesetzt.

Wenn Sie uns nachweisen, dass die bei der Bemessung
zu Grunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall dem
Grunde nach nicht zutreffen, entfällt die Gebühr.

§ 15 Was ist zu beachten, wenn eine Geldleistung
verlangt wird?

(1) Wird eine Geldleistung aus dem Vertrag bean-
sprucht, können wir verlangen, dass uns der Versiche-
rungsschein vorgelegt wird.

(2) Der Tod der versicherten PersonY muss uns un-
verzüglich - bei Unfalltod möglichst innerhalb von
48 Stunden - mitgeteilt werden. Außer dem Versiche-
rungsschein sind uns einzureichen

- eine amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende Ster-
beurkunde;

- eine ausführliche ärztliche oder amtliche Bescheini-
gung über die Todesursache in den ersten 3 Versiche-
rungsjahren seit dem im Versicherungsschein angege-
benen Beginn der Versicherung. Aus der Bescheini-
gung müssen sich Beginn und Verlauf der Krankheit,
die zum Tod der versicherten Person geführt hat, erge-
ben;

- notwendige Nachweise zum Unfallhergang und zu den
Unfallfolgen bei Tod der versicherten Person in der
AufbauzeitY.

(3) Wir können weitere Nachweise (z. B. Erbschein)
und Auskünfte verlangen, wenn dies erforderlich ist, um
unsere Leistungspflicht zu klären. Die Kosten hierfür
muss diejenige Person tragen, die die Leistung bean-
sprucht.

Fälligwerden der Leistungen

(4) Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir
die Erhebungen abgeschlossen haben, die zur Feststel-
lung des VersicherungsfallsY und des Umfangs unserer
Leistungspflicht notwendig sind.

(5) Wenn Sie eine der genannten Pflichten nicht er-
füllen, kann dies zur Folge haben, dass wir nicht feststel-
len können, ob oder in welchem Umfang wir leistungs-
pflichtig sind. Eine Pflichtverletzung kann somit dazu
führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

Form der Leistungen und Gefahrtragung

(6) Die Leistungen erbringen wir in Form von Bank-
überweisungen. Bei Überweisungen von Leistungen in
Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
trägt die empfangsberechtigte Person die damit verbun-
dene Gefahr.

§ 16 Welche Bedeutung hat der Versicherungs-
schein?

(1) Wir können Ihnen den Versicherungsschein in
TextformY (z. B. Papierform, E-Mail) übermitteln. Stellen
wir diesen in Papierform aus, dann liegt eine Urkunde
vor. Sie können die Ausstellung als Urkunde verlangen.

(2) Den Inhaber der Urkunde können wir als berech-
tigt ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfü-
gen, insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen.
Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber der
Urkunde seine Berechtigung nachweist.

§ 17 Wer erhält die Leistung?

(1) Die Serviceleistungen vor Tod der versicherten
PersonY erbringen wir an Sie.

(2) Als unser VersicherungsnehmerY können Sie
bestimmen, wer die Leistung bei Tod der versicherten
Person erhält. Wenn Sie keine Bestimmung treffen, leis-
ten wir an Sie oder Ihre Erben.

Bezugsberechtigung

(3) Sie können uns widerruflich oder unwiderruflich
eine andere Person benennen, die die Leistung erhalten
soll (BezugsberechtigterY).

Widerrufliches Bezugsrecht

Wenn Sie ein Bezugsrecht widerruflich bestimmen, er-
wirbt der Bezugsberechtigte das Recht auf die Leistung
erst mit dem Eintritt des jeweiligen VersicherungsfallsY.
Deshalb können Sie Ihre Bestimmung bis zum Eintritt
des jeweiligen Versicherungsfalls jederzeit widerrufen.

Unwiderrufliches Bezugsrecht

Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugs-
berechtigte sofort und unwiderruflich das Recht auf die
Leistung erhält. Sobald uns Ihre Erklärung zugegangen
ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung
des unwiderruflich Bezugsberechtigten geändert wer-
den.

Abtretung und Verpfändung

(4) Sie können das Recht auf die Leistung bis zum
Eintritt des jeweiligen VersicherungsfallsY grundsätzlich
ganz oder teilweise an Dritte abtreten und verpfänden,
soweit derartige Verfügungen rechtlich möglich sind.

Seite 14 von 21best advice  - 0010650 - 0054 - 20180622_133410272



                    

Anzeige

(5) Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugs-
rechts (Absatz (3)) sowie die Abtretung und die Verpfän-
dung (Absatz (4)) sind uns gegenüber nur und erst dann
wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in
TextformY angezeigt worden sind. Der bisherige Berech-
tigte sind im Regelfall Sie als unser Versicherungsneh-
merY. Es können aber auch andere Personen sein, so-
fern Sie bereits zuvor Verfügungen (z. B. unwiderrufliche
Bezugsberechtigung, Abtretung, Verpfändung) getroffen
haben.

§ 18 Wie können Sie den Wert Ihrer Versicherung
erfahren?

(1) Sie erhalten von uns jährlich, erstmals nach Ab-
lauf des ersten VersicherungsjahresY, eine Mitteilung
über den Stand der ÜberschussbeteiligungY.

(2) Auf Wunsch geben wir Ihnen die Werte Ihres Ver-
trags jederzeit an.

§ 19 Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift und
Ihres Namens?

(1) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie
uns unverzüglich mitteilen. Anderenfalls können für Sie
Nachteile entstehen. Wir sind berechtigt, eine an Sie zu
richtende Erklärung (z. B. Setzen einer Zahlungsfrist) mit
eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte An-
schrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklärung
3 Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefs
als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie die Versiche-
rung für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihren
Sitz oder Ihre Niederlassung verlegt haben.

(2) Bei Änderung Ihres Namens oder Ihrer Firma gilt
Absatz (1) entsprechend.

(3) Sollten Sie Ihren WohnsitzY von der Bundesrepu-
blik Deutschland in einen anderen Staat verlegen, müs-
sen Sie uns dies unverzüglich mitteilen. Auch jede weite-
re Wohnsitzverlegung in ein anderes Land müssen Sie
uns mitteilen.

(4) Entsteht durch Ihre steuerliche Ansässigkeit im
Ausland für uns eine Steuerabführungsverpflichtung für
eine Steuer, deren Steuerschuldner Sie sind (z. B. Steu-
er auf Versicherungsbeiträge), sind wir berechtigt, diese
von uns abgeführten Beträge von Ihnen zurückzufordern
und die zukünftigen Versicherungsbeiträge anzupassen.

§ 20 Welche weiteren Mitteilungs- und Auskunfts-
pflichten haben Sie?

(1) Sofern wir auf Grund gesetzlicher Regelungen
zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung
von Informationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflich-
tet sind, müssen Sie uns die hierfür notwendigen Infor-
mationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Änderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverzüglich zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur
Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter Perso-
nen, die Rechte an ihrem Vertrag haben, für Datenerhe-
bungen und Meldungen maßgeblich ist.

(2) Notwendige Informationen im Sinne von Ab-
satz (1) sind Umstände, die für die Beurteilung

- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit und
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die

Rechte an ihrem Vertrag haben und
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfän-

gers

maßgebend sein können.

Dazu zählen die Staatsangehörigkeit, die deutsche oder
ausländische(n) Steueridentifikationsnummer(n), das
Geburtsdatum, der Geburtsort und der WohnsitzY.

(3) Falls Sie uns die notwendigen Informationen,
Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig
zur Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei einer ent-
sprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir
Ihre Vertragsdaten an die zuständigen in- oder aus-
ländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann,
wenn gegebenenfalls keine steuerliche Ansässigkeit
im Ausland besteht.

(4) Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten ge-
mäß den Absätzen (1) und (2) kann dazu führen,
dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt so-
lange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer ge-
setzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur
Verfügung gestellt haben.

§ 21 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag An-
wendung?

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

§ 22 Wo ist der Gerichtsstand?

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
uns ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk unser
Sitz liegt. Zuständig ist auch das Gericht, in dessen Be-
zirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren WohnsitzY ha-
ben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres
gewöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Wenn Sie eine
juristische Person sind, ist auch das Gericht zuständig,
in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre Niederlassung
haben.

(2) Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie
müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren
WohnsitzY zuständig ist. Wenn Sie keinen Wohnsitz ha-
ben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts maßgeb-
lich. Wenn Sie eine juristische Person sind, ist das Ge-
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richt zuständig, in dessen Bezirk Sie Ihren Sitz oder Ihre
Niederlassung haben.

(3) Verlegen Sie Ihren WohnsitzY, Ihren Sitz, Ihre
Niederlassung oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufent-
halts in das Ausland, sind für Klagen aus dem Vertrag
die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren
Sitz haben.

§ 23 Wann können Bestimmungen für Ihren Ver-
trag geändert werden?

Ersetzung unwirksamer Bestimmungen

(1) Unwirksame Bestimmungen können wir nach
§ 164 Absatz (1) VVG mit Wirkung für bestehende Ver-
träge durch neue Regelungen ersetzen, falls die Unwirk-
samkeit durch eine höchstrichterliche Entscheidung oder

einen bestandskräftigen Verwaltungsakt festgestellt wur-
de.

(2) Die Änderung muss zur Fortführung des Vertrags
notwendig sein oder das Festhalten an dem Vertrag oh-
ne neue Regelung stellt für eine Vertragspartei auch un-
ter Berücksichtigung der Interessen der anderen Ver-
tragspartei eine unzumutbare Härte dar. Die neue Rege-
lung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Ver-
tragsziels die Belange der VersicherungsnehmerY ange-
messen berücksichtigt.

Wirksamwerden der Änderung

(3) Die neue Regelung nach Absatz (1) wird zwei
Wochen, nachdem die neue Regelung und die hierfür
maßgeblichen Gründe Ihnen mitgeteilt worden sind, Ver-
tragsbestandteil.
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Gebührenbestimmungen
zur Sterbegeldversicherung

(Stand Januar 2018)

Nach § 14 können wir folgende pauschale Gebühren
erheben:

- Vom VersicherungsnehmerY zu vertretende
Rückläufer im Lastschriftverfahren: 7,50 €

- Mahnverfahren wegen
Beitragsrückständen (§§ 37 und 38 VVG): 7,50 €

- Ermittlung der Anschrift des
Versicherungsnehmers: 10,00 €

- Ersatz-Versicherungsschein ausstellen: 20,00 €

- Vertragsänderungen mit Nachtrag: 40,00 €

- Abtretung/Verpfändung an gewerbliche
Gebrauchtpolicenhändler: 150,00 €
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Anhang zu den Allgemeinen Bedingungen

- Erläuterungen und Hinweise zur Überschussbeteiligung -

Wie entstehen Überschüsse und Bewertungsreserven und wie werden die Versicherungsnehmer in ihrer Ge-
samtheit daran beteiligt?

Die Darstellung der Überschussbeteiligung für die Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit gliedert sich wie folgt:

- Quellen, aus denen die Überschüsse stammen (Absatz (1))
- Verfahren (Absatz (2))
- Beteiligung an den Bewertungsreserven (Absatz (3) und (4))

Quellen, aus denen die Überschüsse stammen

(1) Die Überschüsse können aus drei verschiedenen Quellen entstehen:

- aus den Kapitalerträgen (a),
- aus dem Risikoergebnis (b) und 
- aus dem übrigen Ergebnis (c).

Wir beteiligen unsere Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit an diesen Überschüssen; dabei beachten wir die Ver-
ordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung) in der je-
weils geltenden Fassung.

Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres Vertrags an den Überschüssen ergeben sich hieraus noch
nicht.

a) Kapitalerträge 

Von den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen, die für künftige Versicherungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 Min-
destzuführungsverordnung), erhalten die Versicherungsnehmer insgesamt mindestens den in dieser Verordnung ge-
nannten Prozentsatz. In der derzeitigen Fassung der Verordnung sind grundsätzlich 90 % vorgeschrieben (§ 4 Ab-
satz (3) Mindestzuführungsverordnung). Aus diesem Betrag werden zunächst die Beträge finanziert, die für die garantier-
ten Versicherungsleistungen benötigt werden. Die verbleibenden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung der
Versicherungsnehmer.

Die Mindestzuführungsverordnung sieht jedoch vor, dass das Risikoergebnis und das übrige Ergebnis mit einem negati-
ven Ergebnis aus den Kapitalerträgen verrechnet wird, wenn die Kapitalerträge nicht ausreichen, um die garantierten
Versicherungsleistungen zu finanzieren (§ 4 Absatz (3) und (3a) Mindestzuführungsverordnung).

b) Risikoergebnis

Weitere Überschüsse entstehen insbesondere dann, wenn die Sterblichkeit und die Kosten niedriger sind als bei der Ta-
rifkalkulation angenommen. In diesem Fall müssen wir weniger Leistungen für Todesfälle zahlen als ursprünglich ange-
nommen und können daher die Versicherungsnehmer an dem entstehenden Risikoergebnis beteiligen.

An diesen Überschüssen werden die Versicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der Mindestzuführungsverord-
nung (§ 4 Absatz (4)) grundsätzlich zu mindestens 90 % beteiligt.

c) Übriges Ergebnis

Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können beispielsweise entstehen, wenn die Kosten niedriger sind als bei der
Tarifkalkulation angenommen. Am übrigen Ergebnis werden die Versicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der
Mindestzuführungsverordnung (§ 4 Absatz (5)) grundsätzlich zu mindestens 50 % beteiligt.

Verfahren

(2) Die auf die Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit entfallenden Überschüsse führen wir der Rückstellung für
Beitragsrückerstattung zu, aus der die festgelegten Überschüsse für die einzelnen Verträge entnommen werden.
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Diese Rückstellung dient dazu, Schwankungen der Überschüsse auszugleichen. Sie darf grundsätzlich nur für die Über-
schussbeteiligung verwendet werden.

Nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde können wir hiervon nach § 140 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes (VAG) abweichen. Dies dürfen wir, soweit die Rückstellung für Beitragsrückerstattung nicht auf bereits
festgelegte Überschussanteile entfällt. Nach der derzeitigen Fassung des § 140 VAG können wir im Interesse der Versi-
cherten die Rückstellung für Beitragsrückerstattung heranziehen, um

- einen drohenden Notstand abzuwenden,
- unvorhersehbare Verluste aus den überschussberechtigten Verträgen auszugleichen, die auf allgemeine Änderungen

der Verhältnisse zurückzuführen sind oder
- die Deckungsrückstellung zu erhöhen, wenn die Rechnungsgrundlagen auf Grund einer unvorhersehbaren und nicht

nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse angepasst werden müssen.

Wenn wir die Rückstellung für Beitragsrückerstattung zum Verlustausgleich oder zur Erhöhung der Deckungsrückstel-
lung heranziehen, belasten wir die Versichertenbestände verursachungsorientiert.

Beteiligung an den Bewertungsreserven

(3) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapital-
anlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven sorgen für Sicherheit und dienen dazu, kurzfristige
Ausschläge an den Kapitalmärkten auszugleichen.

Wir beteiligen Sie nach gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften an den Bewertungsreserven. Hierzu ermitteln
wir die Höhe der Bewertungsreserven laufend neu. Den so ermittelten Wert ordnen wir den Verträgen nach einem verur-
sachungsorientierten Verfahren anteilig rechnerisch zu.

Zum Ende des Vertrags wird der für diesen Zeitpunkt ermittelte Betrag zur Hälfte zugeteilt und fällig (§ 153 Absatz (3)
VVG).

(4) Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Sicherstellung der dauernden Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versi-
cherungen können dazu führen, dass die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.
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Anhang zu den Allgemeinen Bedingungen
zum Abzug bei Kündigung Ihrer Versicherung

- Ergänzend zu der Abzugsregelung bei Kündigung werden die dort genannten Gründe für den Abzug nachfolgend nä-
her erläutert:

Veränderungen der Risikolage

Die Kalkulation von Versicherungsprodukten basiert darauf, dass die Risikogemeinschaft sich aus Versicherungs-
nehmern mit unterschiedlich hohem Risiko zusammensetzt. Da Personen mit einem geringen Risiko die Risikoge-
meinschaft eher verlassen als Personen mit einem hohen Risiko (Risikogegenauslese), wird in Form eines kalku-
latorischen Ausgleichs sichergestellt, dass der Risikogemeinschaft durch die vorzeitige Vertragskündigung kein
Nachteil entsteht.

Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital

Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes Garantien und Optionen. Dies ist möglich,
weil ein Teil des dafür erforderlichen Risikokapitals (Solvenzmittel) durch den Versichertenbestand zur Verfügung
gestellt wird. Bei Neuabschluss eines Vertrages partizipiert dieser an bereits vorhandenen Solvenzmitteln beste-
hender Verträge. Während der Laufzeit muss der Vertrag daher Solvenzmittel zur Verfügung stellen. Bei Ver-
tragskündigung gehen diese Solvenzmittel dem verbleibenden Bestand verloren und müssen deshalb im Rahmen
des Abzugs ausgeglichen werden. Der interne Aufbau von Risikokapital ist regelmäßig für alle Versicherungsneh-
mer die günstigste Finanzierungsmöglichkeit von Optionen und Garantien, da eine Finanzierung über externes
Kapital wesentlich teurer wäre.

Für Verträge mit laufender Beitragszahlung Y gilt zusätzlich:

- Im Falle der Beitragsfreistellung wird kein Abzug nach § 169 VVG vorgenommen. Bei Kündigung eines beitragsfrei
gestellten Vertrags fällt dagegen ein Abzug nach § 169 VVG an.
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Bei Vereinbarung des Zuwachsprogramms gelten die nachfolgenden Besonderen
Bedingungen:

Besondere Bedingungen für die Sterbegeldversicherung
mit planmäßiger Erhöhung der Beiträge und Leistungen

ohne Gesundheitsprüfung (Zuwachsprogramm)

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Wie erfolgt die planmäßige Erhöhung der Beiträge?
§ 2 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge und Leistungen?
§ 3 Wie berechnen wir die erhöhten Leistungen?
§ 4 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die Erhöhung der Leistungen?
§ 5 Wann entfallen die Erhöhungen?

§ 1 Wie erfolgt die planmäßige Erhöhung der Bei-
träge?

(1) Die Beiträge für diesen Vertrag erhöhen sich um
5 % gemessen am Anfangsbeitrag oder zuletzt gezahl-
ten Beitrag.

(2) Die Beitragserhöhung führt zu einer Erhöhung
der Versicherungsleistungen ohne Gesundheitsprüfung.

(3) Die Erhöhungen erfolgen bis zum Ablauf der Bei-
tragszahlungsdauerY, längstens jedoch, bis die versi-
cherte PersonY das rechnungsmäßige Alter von 75 Jah-
ren erreicht hat.

§ 2 Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge
und Leistungen?

(1) Die Erhöhungen der Beiträge und der Leistungen
erfolgen jeweils zum Beginn des VersicherungsjahresY,
erstmalig zu Beginn des 3. Versicherungsjahres nach
dem im Versicherungsschein angegebenen Beginn der
Versicherung.

(2) Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin
eine Mitteilung über die Erhöhung. Der Versicherungs-
schutz aus der jeweiligen Erhöhung beginnt am Erhö-
hungstermin.

§ 3 Wie berechnen wir die erhöhten Leistungen?

Wir errechnen die Erhöhung der Leistungen nach dem
am Erhöhungstermin erreichten rechnungsmäßigen Alter
der versicherten PersonY, der restlichen Beitragszah-

lungsdauerY, dem bei Abschluss des Vertrags gültigen
Tarif und den ursprünglichen Annahmebedingungen. Wir
legen dabei die bei Abschluss Ihres Vertrags geltenden
RechnungsgrundlagenY zu Grunde. Die Versicherungs-
leistungen erhöhen sich nicht im gleichen Verhältnis wie
die Beiträge.

§ 4 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für
die Erhöhung der Leistungen?

(1) Alle im Rahmen des Vertrags getroffenen Verein-
barungen, auch die Bestimmung des Bezugsberechtigte-
nY, gelten ebenfalls für die Erhöhung der Leistungen.

Der Paragraph "Wie werden die Kosten Ihres Vertrags
verrechnet?" der Allgemeinen Bedingungen gilt auch für
die Erhöhung der Leistungen.

(2) Die Erhöhung der Leistungen setzt die Fristen
der Selbsttötung nicht erneut in Lauf.

§ 5 Wann entfallen die Erhöhungen?

(1) Eine Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr
bis zum Ende des ersten Monats nach dem Erhöhungs-
termin widersprechen oder den ersten erhöhten Beitrag
nicht innerhalb von 2 Monaten nach dem Erhöhungster-
min zahlen.

(2) Entfallene Erhöhungen können Sie mit unserer
Zustimmung nachholen.

(3) Ist die Erhöhung dreimal hintereinander entfallen,
erfolgt keine weitere Erhöhung.
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Besondere Bedingungen für die
Tarifgruppe Kollektiv

(TMKL-201606)

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Kollektivversicherung, Vergünstigung
§ 2 Wegfall der Vergünstigung

§ 1 Kollektivversicherung, Vergünstigung

(1) Ihr Vertrag basiert auf einer Einzelversicherung,
die im Rahmen eines Kollektivvertrags geführt wird. Im
Kollektivvertrag sind der Personenkreis (Kollektiv), für
den die Vergünstigung nach Absatz (2) gilt, sowie weite-
re Voraussetzungen für das Kollektiv beschrieben.

(2) Gegenüber der Einzelversicherung fallen für Ihre
Versicherung geringere Kosten an; somit erhalten Sie
den Versicherungsschutz zu einem vergünstigten Bei-
trag. Die für Ihren im Rahmen des Kollektivvertrags ge-
führten Vertrag geltenden Tarif- und Bestandsgruppen
sind in Ihrem Versicherungsschein genannt.

§ 2 Wegfall der Vergünstigung

(1) Fallen die Voraussetzungen für die Vergünsti-
gung nach dem Kollektivvertrag nachträglich weg, z. B.
bei Ausscheiden der versicherten Person aus dem Kol-
lektiv, wird die Versicherung zur nächsten Beitragsfällig-
keit auf die jeweils gültige Einzelversicherung umgestellt.

(2) Bei der Umstellung entfällt die Vergünstigung
nach § 1 Absatz (2). Dadurch erhöht sich bei gleichblei-
bender Versicherungsleistung der Beitrag der Versiche-
rung. Sie können stattdessen verlangen, dass bei glei-
chem Beitrag die Versicherungsleistung reduziert wird.
Durch die Umstellung ändern sich die Tarif- und die Be-
standsgruppe der Versicherung. Dies kann sich auch auf
die Höhe der Überschussbeteiligung auswirken.
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Steuermerkblatt zur Sterbegeldversicherung

Die folgenden Informationen über die für die Sterbe-
geldversicherungen gültigen Steuerregelungen be-
ruhen auf der Rechtslage Stand 01.10.2016 und kön-
nen sich künftig ändern.

A. Einkommensteuer

1. Behandlung der Beiträge

Beiträge zu Sterbegeldversicherungen (laufende Beiträ-
ge und Einmalbeiträge) können nicht als Sonderausga-
ben abgezogen werden.

2. Leistungen bei Kündigung

Leistungen aus Sterbegeldversicherungen bei Kündi-
gung des Vertrags sind mit dem Ertrag nach § 20 Absatz
(1) Nr. 6 Einkommensteuergesetz (EStG) einkommens-
teuerpflichtig.

Der steuerpflichtige Ertrag ist der Unterschiedsbetrag
zwischen der Versicherungsleistung (Kapitalleistung)
aus der Sterbegeldversicherung und der Summe der auf
sie entrichteten Versicherungsbeiträge.

Sofern uns bei Kapitalauszahlungen keine entsprechen-
de Nichtveranlagungsbescheinigung des Finanzamtes
oder kein entsprechender Freistellungsauftrag vorliegt,
sind wir verpflichtet, von dem steuerpflichtigen Ertrag
25 % Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag ein-
zubehalten und direkt an das Finanzamt abzuführen.
Der Abzug der Kapitalertragsteuer hat abgeltende Wir-
kung.

Ist für den Steuerpflichtigen eine Besteuerung des steu-
erpflichtigen Ertrags mit dem individuellen Einkommen-
steuersatz günstiger, wird dies auch in diesem Fall auf
Antrag im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung
berücksichtigt.

3. Leistungen im Todesfall

Leistungen aus Sterbegeldversicherungen unterliegen
bei Tod der versicherten Person nicht der Einkommens-
teuer.

B. Erbschaftsteuer

Leistungen aus Sterbegeldversicherungen sind erb-
schaft- / schenkungsteuerpflichtig, wenn sie auf Grund
einer Schenkung oder als Erwerb von Todes wegen
(z. B. auf Grund eines Bezugsrechts oder als Teil der
Erbmasse) erworben werden. Erhält der Versicherungs-
nehmer die Leistung selbst, ist diese nicht erbschaftsteu-
erpflichtig.

C. Versicherungsteuer

Beiträge zu Sterbegeldversicherungen sind nach
§ 4 Nr. 5 Versicherungsteuergesetz (VersStG) von der
deutschen Versicherungsteuer befreit, soweit Sie Ihren
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.
Verlegen Sie Ihren Wohnsitz ins Ausland, sind die dort
gültigen steuerlichen Regelungen zu beachten.

D. Vermögensteuer

Wird derzeit nicht erhoben.

E. Umsatzsteuer

Leistungen aus Sterbegeldversicherungen sind nach
§ 4 Nr. 10 a) Umsatzsteuergesetz (UStG) von der Um-
satzsteuer befreit.

F. Kirchensteuer

Ist der Steuerpflichtige kirchensteuerpflichtig, sind wir bei
vorliegender Kirchensteuerpflicht verpflichtet nach § 51a
EStG Kirchensteuer einzubehalten und direkt an das Fi-
nanzamt abzuführen. Hierzu werden wir rechtzeitig vor
einer Kapitalauszahlung oder einer Vertragsänderung
die Religionszugehörigkeit beim Bundeszentralamt für
Steuern (BZSt) erfragen.

Ist der Steuerpflichtige nicht kirchensteuerpflichtig oder
hat er einen Widerspruch zur Datenabfrage (Sperrver-
merk) beim BZSt eingelegt, ist nichts zu unternehmen.
Wir führen dann keine Kirchensteuer ab.

Hat der Steuerpflichtige bei bestehender Kirchensteuer-
pflicht einen Sperrvermerk eingelegt, muss dieser die
Kirchensteuer im Rahmen der Einkommensteuererklä-
rung angeben.
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Datenschutzhinweise

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch die DIREKTE LEBEN Versicherung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden
Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

DIREKTE LEBEN Versicherung AG
Rotebühlstr. 120
70197 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 665-64
E-Mail-Adresse info@direkte-leben.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz - Daten-
schutzbeauftragter - oder per E-Mail unter: datenschutz@direkte-leben.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmun-
gen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus
hat sich unser Unternehmen auf die "Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten
durch die deutsche Versicherungswirtschaft" verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versiche-
rungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter http://www.direkte-leben.de/verhaltensregeln
abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben
für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der
Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses,
z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu kön-
nen, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen
Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten
aller mit einer Gesellschaft der Stuttgarter Versicherungsgruppe bestehenden Verträge nutzen wir für eine
Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpas-
sung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche
Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ih-
re Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Versicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilli-
gung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien,
erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6
Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen

der Stuttgarter Versicherungsgruppe und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungs-
umfragen,

- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erken-
nung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen
wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer
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Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen
Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, wer-
den wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken können wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer) ver-
sichern. Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu
übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Ver-
mittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schaden-
daten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die
Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangele-
genheiten benötigen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstlei-
ster. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorüber-
gehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Ihnen überlassenen Dienstleisterliste sowie in
der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter http://www.direkte-leben.de/dienstleisterliste ent-
nehmen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbei-
tungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsver-
trag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten et-
wa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und
Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unter-
nehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an ei-
ner zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden
oder Strafverfolgungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforder-
lich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der
Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von
drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu ge-
setzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter ande-
rem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen
betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Dar-
über hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten
verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht
auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesba-
ren Format zustehen.
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Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direkt-
werbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung
widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Daten-
verarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten
oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde
ist:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Baden-Württemberg
Königstr. 10a
70173 Stuttgart

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Aus-
tausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfol-
gen.

Bonitätsauskünfte bzw. Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz

Soweit Sie eingewilligt haben bzw. es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir
bei der Creditreform Boniversum GmbH Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens
bzw. zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz ab. Die Datenschutzhinweise der Creditreform Boni-
versum GmbH finden Sie unter https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-ver-
braucher/.

Stand 5/2018

Seite 3 von 3best advice  - 0010650 - 0054 - 20180622_133410272


	Deckblatt
	Inhaltsverzeichnis
	Produktinformationsblatt
	Verbraucherinformationen
	Werteübersicht
	Versicherungsbedingungen
	Steuermerkblatt
	Datenschutzhinweise

